
504 de! Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Nachdruck vom 19.4.1988 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXX, mit dem 
das Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 11. April 1975, BGBI. 
Nr. 258, über die Organisation der Universitäten 
(Universitäts-Organisationsgesetz - UOG) in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.443/1978, 
341/1981 und 654/1987 wird wie folgt geändert: 

1. § 46 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Die Institute Medizinischer Fakultäten,die 
zugleich ärztliche Aufgaben im Rahmen einer 
öffentlichen Krankenanstalt zu erfüllen haben 
(§§ 54 und 54a), sowie die Institute der Veterinär­
medizinischen Universität, die auch der Behand­
lung kranker Tiere dienen, führen die Bezeichnung 
Universitätsklinik oder Klinisches Institut. Anläß­
lich der Errichtung von Instituten an Medizini­
schen Fakultäten ist erforderlichenfalls anzuord~ 
nen, ob das Institut als Ganzes oder ob eine oder 
mehrere Abteilungen des Institutes die Funktion 
einer Universitätsklinik oder eines Klinischen Insti­
tuts oder einer Klinischen Abteilung zu überneh­
men haben und ob das Institut oder eine Abteilung 
gemäß § 48 dem Klinikbereich zugehört. Die Insti­
tutsvorstände (§ 51) von Universitätskliniken füh­
ren die Bezeichnung Klinikvorstand." 

2. § 56 "Gemeinsame Einrichtungen von Institu-
ten" wird zu § 53a. . 

3. § 54 lautet: 

"Sonderbestimmungen für den Klinischen Bereich 
der Medizinischen Fakultäten 

§ 54. (1) Universitätskliniken sind jene Institute 
der Medizinischen Fakultäten, in denen im Rah­
men. einer Krankenanstalt auch ärztliche Leistun­
gen unmittelbar am Menschen erbracht werden. 
Klinische Institute sind jene Institute der Medizini­
schen Fakultäten, in denen im Rahmen einer Kran-

kenanstalt ärztliche Leistungen mittelbar für den 
Menschen erbracht werden. . 

(2) Universitätskliniken und Klinische Institute 
können in Klinische Abteilungen (§ 54a) und erfor­
derlichenfalls auch in Abteilungen gemäß § 48 
gegliedert werden. Zwei oder mehrere Kliniken 

. können in medizinische Fachbereicht; (§ 55) zusam­
mengefaßt werden. Weitere Organisationseinheiten 
der Meqizinischen Fakultäten können Gemeinsame 
Einrichtungen von Universitätskliniken und Klini­
schen Instituten (§ 56) sein. 

(3) Neben den Aufgaben der wissenschaftlichen 
Lehre und Forschung sowie den im Rahmen der 
Krankenanstalt zu erbringenden ärztlichen Leistun­
gen können Urtiversitätskliniken un~ Klinischen 
Instituten auch Aufgaben im Rahmen des Gesund­
heitswesens übertragen werden, sofern anläßlich 
der Übertragung auch der Kostenersatz geregelt 
wird. 

(4) Der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung bestimmt auf Antrag oder nach Anhö­
rung des Fakultätskollegiums und nach V ereinba­
rung mit dem Träger der Krankenanstalt, welche 
Kliniken und Klinischen Institute, Klinischen 
Abteilungen oder anderen Abteilungen (§ 48) von 
diesen oder sonstigen Instituten, Gemeinsamen 
Einrichtungen von Kliniken und Instituten (§ 56) 
berechtigt und verpflichtet sind, als Klinischer 
Bereich der Medizinischen Fakultät Aufgaben im 
Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt zu 
besorgen. 

(5) Die Medizinischen Fakultäten erfüllen ihre 
Lehr- und Forschungsaufgaben (§ 1) im Klinischen 
Bereich auch im Zusammenwirken mit öffentlichen 
Krankenanstalten. Der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung hat hiefür mit dem Träger 
der Krankenanstalt eine Vereinbarung (Abs. 4) zu 
treffen, wobei er jedenfalls folgendes zu beachten 
hat: 

1. Universitätskliniken und Klinische Institute 
haben - sofern sie nicht in Klinische Abtei­
lungen gegliedert sind - dem Bereich einer 
Abteilung oder sonstigen Organisationsein­
heit der Krankenanstalt zu entsprechen. 
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2. Sofern Universitätskliniken und Klinische 
Institute in Klinische Abteilungen gegliedert 
sind, haben diese dem Bereich einer Abteilung 
oder sonstigen Organisationseinheit der 
Krankenanstalt zu entsprechen, oder hinsicht­
lich der zu erfüllenden ärztlichen Aufgaben 
die Funktion einer Abteilung oder sonstigen 
Organisationseinheit der Krankenanstalt zu 
erfüllen; dies gilt sinngemäß für Gemeinsame 
Einrichtungen gemäß § 56, sofern zu deren 
Aufgaben auch die Erbringung ärztlicher Lei­
stungen gehört. 

3. Zum Leiter einer Universitätsklinik oder eines 
Klinischen Institutes, in den;l ausschließlich 
oder vorwiegend ärztliche Tätigkeiten ausge­
übt werden, hat ein zur selbständigen Berufs­
ausübung berechtigter Facharzt des betreffen­
den Sonderfaches bestellt zu werden. Gleiches 
gilt für die Bestellung der Leiter Klinischer 
Abteilungen, ,sonstiger Abteilungen und 
Arbeitsgruppen (§ 48) sowie Gemeinsamer 
Einrichtungen gemäß § 56. 

4. Dem Klinik(Instituts)vorstand hat in Ergän­
zung zu § 51 Abs. 2 lit. b die Vorsorge für die 
Sicherstellung der Ausübung der ärztlichen 
Tätigkeit durch die hiezu berechtigten Perso­
nen zuzukommen; hiebei hat er hinsichtlich 
Personal- und Sachausstattung entsprechend 
den zur Verfügung stehenden Mitteln auch 
auf die Bedürfnisse der Klinischen Abteilun­
gen Bedacht zu nehmen. Die Zuweisung von 
Funktionsbereichen, Dienstposten, Räumen, 
Großgeräten, Sach- und Finanzmitteln an die 
Klinische Abteilung hat dementsprechend auf 
Antrag oder nach Anhörung der Klinik(Insti­
tuts)konferenz durch den Klinik(Instituts)vor­
stand zu erfolgen, wobei diese der Bestäti­
gung durch das Fakultätskollegium bedarf. 
Mit Zustimmung des Klinik(Instituts)vorstan­
des sollen Vereinbarungen zwischen zwei 
oder mehreren Leitern von Klinischen Abtei­
lungen über die zeitweise Inanspruchnahme 
von Personal, Räumen und Geräten der 
jeweils anderen Abteilung getroffen werden 
können. 

.(6) Abweichend von den Bestimmungen des § 46 
Abs. 5 können bei Bedarf auch zwei oder mehrere 
Universitätskliniken an derselben Medizinischen 
fakultät für dasselbe wissenschaftliche Fach einge­
richtet werden. Die so errichteten Kliniken müssen 
sich jedoch hinsichtlich ihrer wissenschaftlich­
medizinischen Schwerpunkte ergänzen. Für meh­
rere derartige Kliniken ist jedenfalls ein medizini­
scher Fachbereich (§ 55) zur Koordinierung der 
ihnen übertragenen Aufgaben zu errichten. Die 
Errichtung von Universitätskliniken für größere 
Teilgebiete eines wissenschaftlichen Faches ist 
zulässig. 

(7) Die Tätigkeit von Bundesbediensteten, die 
Angehörige der Medizinischen Fakultät sind,als 

leitende Funktionäre in Abteilungen oder sonstigen 
Organisations einheiten von Krankenanstalten ist 
nicht dem Bund zuzurechnen. Diese Tätigkeit 
bewirkt keine dienstrechtliche Veränderung. 

(8) Die Bestimmungen des § 52 sind an den Uni­
versitätskliniken und Klinischen Instituten der 
Medizinischen Fakultäten auf alle Angelegenhei­
ten, die sich auf die Ausübung des ärztlichen Beru­
fes (§ 1 Abs. 2 Ärztegesetz) sowie auf wissenschaft­
liche Arbeiten und Aufgaben im Rahmen· des 
Gesundheitswesens, die diesen Kliniken und Insti­
tuten übertragen sind, nicht anzuwenden. 

(9) Abteilungen anderer Krankenanstalten als 
solcher in Doppelfunktion mit Medizinischen 
Fakultäten gemäß Abs. 1 können für die Verbesse­
rung und Intensivierung des praktisch-medizini­
schen Unterrichtes herangezogen werden; dazu ist 
eine Vereinbarung mit dem Träger der Krankenan­
stalt und die Erteilung eines Lehrauftrages (§ 38 
Abs.4) an den Leiter der betreffenden Krankenan­
staltenabteilung Voraussetzung.· Sofern mehrere 
Abteilungen einer Krankenanstalt ständig in diesem 
Sinne herangezogen werden, so kann diesen von 
der betreffenden Medizinischen Fakultät die 
Bezeichnung "Lehrkrankenhaus" verliehen wer­
den." 

4. Nach § 54 werden folgende Bestimmungen 
eingefügt: 

"Kliniken, Institute und Klinische Abteilungen 

§ 54a. (1) Universitätskliniken und Klinische 
Institute sowie deren allfällige Untergliederungen 
sind zugleich Teile der Krankenanstalt und der 
Universitäts-Organisation. Dementsprechend oblie­
gen ihnen gleichermaßen die in der Vereinbarung 
gemäß § 54 Abs. 5 zugeordneten Aufgaben im Rah­
men der Krankenanstalt sowie im Sinne des § 46 
auf den ihnen anvertrauten Gebieten der medizini­
schen Wissenschaft die Erfüllung aller mit der V or­
bereitung und Durchführung der wissenschaftli­
chen Lehre und Forschung zusammenhängenden 
Aufgaben; weiters obliegt ihnen die mit der Erfül­
lung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben zusammen­
hängende Verwaltungstätigkeit, soweit sie nicht 
anderen Einrichtungen der Universität anvertraut 
sind. 

(2) Sofern Kliniken oder Klinische Institute in 
Klinische Abteilungen gegliedert sind, obliegen die­
sen neben den Aufgaben als Abteilung oder son­
stige Organisationseinheit der Krankenanstalt (§ 54 
Abs. 5 Z 2) die Angelegenheiten der Lehre und For­
schung, die nicht der Klinik (dem Institut) als Gan­
zes zugeteilt sind. 

(3) Organe der Kliniken und Klinischen Institute 
sind der Klinik(Instituts)vorstand und die Kli­
nik(lnstituts)konferenz gemäß § 50 mit der Maß­
gabe der Bestimmungen des § 54b Abs. 1 und 2 
sowie 4 und 5. 
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(4) Zum Vorstand von nicht in Klinische Abtei­
lungen gegliederten Universitätskliniken sowie Kli­
nischen Instituten ist vom Bundesminister für Wis­
senschaft und Forschung nach Anhörung der Kli­
nik(Instituts)konferenz und des Fakultätskolle­
giums ein Ordentlicher oder Außerordentlicher 
Universitätsprofessor zu bestellen. Als Stellvertreter 
ist vom Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung nach Anhörung der Klinik(Instituts)konfe­
renz und' des Fakultätskollegiums ein Universitäts­
lehrer zu bestellen. 

(5) Der Klinik- oder Institutsvorstand von in Kli­
nische Abteilungen gegliederten Kliniken oder Kli­
nischen Instituten wird abweichend von § 50 Abs. 2 
von der Klinik(Instituts)konferenz aus dem Kreis 
der Leiter der Klinischen Abteilungen für eine 
Funktionsperiode von fünf Jahren gewählt; die 
Wiederwahl ist zulässig. Nach Maßgabe der Kli­
nik(Instituts)ordnung sind ein oder zwei Stellver­
treter des Klinik(Instituts)vorstandes aus dem Kreis 
der übrigen Leiter der Klinischen Abteilungen, 
soweit dies nicht möglich ist, der weiteren Universi­
tätslehrer der Klinik oder des Klinischen Instituts 
zu wählen. Sofern eine Klinik nur in zwei Klinische 
Abteilungen gegliedert ist, sind die Bestimmungen 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß der Leiter der 
Klinischen Abteilung, der nicht Klinikvorstand ist, 
diesen vertritt. Die Wahl des Klinik(fnstituts)vor­
standes (Stellvertreters) erfolgt durch die Kli­
nik(Instituts)konferenz und bedarf nach Anhörung 
durch das Fakultätskollegium in seiner auf die 
Wahl nächstfolgenden Sitzung der Bestätigung 
durch den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung, die zugleich die Bestellung für die 
Funktionsdauer ist. Der jeweils bestellte Kli­
nik(lnstituts)vorstand übt über seine Funktions­
dauer hinaus die Geschäfte eines Klinik(Insti­
tuts)vorstandes bis zum Amtsantritt des neu bestell­
ten Klinik(Instituts)vorstandes aus. 

(6) Zum Leiter einer Klinischen Abteilung ist 
vom Bundesminister für' Wissenschaft und For­
schung nach Anhörung der Klinik(Instituts)konfe­
renz und des Fakultätskollegiums ein Ordentlicher 
oder Außerordentlicher Universitätsprofessor zu 
bestellen. Als Stellvertreter ist vom Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung nach Anhörung 
der Klinik(Instituts)konferenz und des Fakultäts­
kollegiums ein Universitätslehrer zu bestellen. 

(7) Zum Klinik(Instituts)vorstand (Abs.4) oder 
zum Leiter einer Klinischen Abteilung (Abs.6) 
kann ein Ordentlicher Universitätsprofessor oder 
ein Außerordentlicher Universitätsprofessor, der 
auf Grund eines Besetzungsvorschlages mit den 
Namen der drei am besten geeigneten Kandidaten 
ernannt wurde, bestellt werden. 

(8) Auf Grund eines mit Zweidrittelmehrheit 
gefaßten Beschlusses (Antrag auf Abberufung) 
sowohl der Klinik(Instituts)konferenz als aUch des 
Fakultätskollegiums kann dem Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung vorgeschlagen wer­
den, einen gemäß Abs. 5 bis 7 bestellten Kli­
nik(Instituts)vorstand oder Leiter einer Klinischen 
Abteilung aus den in § 16 Abs. 10 angeführten oder 
diesen gleichzuhaltenden schwerwiegenden Grün­
den von der Leitung einer Klinik, eines Instituts 
oder einer Klinischen Abteilung zu entheben. 

Klinik(lnstituts )vorstand, Klinik(Instituts )konfe­
renz, Leiter einer Klinischen Abteilung; Wirkungs­

bereich 

§ 54b; (1) Der Wirkungsbereich des Klinik(Insti­
tuts )vorstandes entspricht dem des § 51. Ihm oblie­
gen alle die Leitung der Klinik oder des Klinischen 
Instituts betreffenden Aufgaben~ soweit sie nicht im 
Falle einer Gliederung in Klinische Abteilungen 
den jeweiligen Leitern dieser Klinischen Abteilun­
genzukommen (Abs. 3). Ist die Klinik in Klinische 
Abteilungen gegliedert, übt der Klinikvorstand 
seine Weisungsrechte im Wege der Leiter der Klini­
schen Abteilungen aus. Die Leiter der Klinischen 
Abteilungen sind vom Weisungsrecht des Kli­
nik(Instituts)vorstandes hinsichtlich ihrer Aufgaben 
als Leiter einer Abteilung oder sonstigen Organisa­
tionseinheit der Krankenanstalt, der ihnen übertra­
genen Aufgaben im Rahmen des Gesundheitswe­
sens sowie in den Angelegenheiten der Forschung 
im Rahmen der Klinischen Abteilung ausgenom­
men. Im Falle der Gliederung der Klinik bzw. des 
Instituts in Klinische Abteilungen wird durch die 
Bestellung zum Klinikvorstand die Funktion des 
betreffenden Universitätsprofessors als Leiter einer 
Klinischen Abteilung nicht berührt. 

(2) Für die Funktion des Vorgesetzten .(§ 51 
Abs. 2 lit. f) für das Institutspersonal unter Bedacht­
nahme auf die Bestimmungen der §§ 40 Abs. 3· und 
4, 41 Abs. 3, 42 Abs. 4, 44 Abs. 3 und 45 Abs. 3 
kommt dem Klinik(Instituts)vorstand von in Klini­
sche Abteilungen gegliederten Kliniken und Institu­
ten das unmittelbare Weisungsrecht gemäß Abs. 1 
nur im Bereich der von ihm geleiteten Klinischen 
Abteilung zu. Die unmittelbare Vorgesetztenfunk­
tion für alle übrigen Klinischen Abteilungen obliegt 
dem jeweiligen Leiter derselben. 

(3) Dem Leiter, einer Klinischen Abteilung 
obliegt neben den Aufgaben als Leiter einer Abtei­
lung oder sonstigen Organisationseinheit der Kran­
kenanstalt (§ 54 Abs. 5 Z 2) und der ihm obliegen­
den Verantwortung für die Ausübung des ärztli: 
chen Berufes (§ 1 Abs. 2 Ärztegesetz) die VorSorge 
für die Erfüllung aller der Klinischen Abteilung 
zugewiesenen Aufgaben (§ 54a Abs.2). Insbeson­
dere obliegt ihm die Vorsorge für die Ausübung 
der Lehr- und Unterrichtsbefugnis der zugeteilten 
Universitätslehrer sowie für die Benützung der Ein­
richtungen der Klinischen Abteilung für wissen­
schaftliche Arbeiten auf dem zum Wirkungsbereich 
der Klinischen Abteilung zählenden Gebieten der 
medizinischen Wissenschaft und Heilkunde sowie 
für die postpromotionelle Ausbildung, Weiterbil-

2 

504 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 35

www.parlament.gv.at



4 504 der Beilagen 

dung und die Fortbildung der der Klinischen Abtei­
lung zugewiesenen Universitäts assistenten (Ärzte). 
Er ist unmittelbarer Vorgesetzter der Bediensteten, 
die der von ihm geleiteten Klinischen Abteilung 
zugewiesen sind. Der Leiter der Klinischen Abtei­
lung hat das Recht, an den Klinik(Instituts)vor­
stand und die Klinik(lnstituts)konferenz Anträge 
auf Zuteilung von Personal und Sachmitteln zu 
stellen. 

( 4) Der Wirkungsbereich der Klinik(Insti­
tuts)konferenz gemäß § 52 erstreckt sich auf Ange­
legenheiten der wissenschaftlichen Lehre und For­
schung sowie der Universitätsverwaltung, jedoch ist 
die Klinik(Instituts)konferenz in Angelegenheiten, 
die auch die Krankenpflege und Krankenbehand­
lung berühren, berechtigt, Empfehlungen auszu­
sprechen. 

(5) Bei der Erlassung der Klinik(Instituts)ord­
nung hat die Klinik(Instituts)konferenz insbeson­
dere die Bestimmungen des§ 54 Abs. 1, 5 und 10 
zu beachten. Die Klinik(Instituts)konferenz ist nur 
berechtigt, die in § 53 Abs. 1 lit. a und b bezeichne­
ten Teile der Klinik(Instituts)ordnung zu erlassen. 
Die übrigen Teile. der Klinik(Instituts)ordnung 
(§53 Abs. 1 lit. c-f) erläßt der Klinik(Instituts)vor­
stand nach Herstellung des Einvernehmens mit den 
Leitern der Klinischen Abteilungen und nach 
Anhörung der Klinik(Instituts)konferenz unter 
Bedachtnahme auf die Vereinbarung gemäß § 54 
Abs.5 sowie auf die Bestimmungen der Anstalts­
ordnung der Krankenanstalt. Sofern Kliniken oder 
Klinische Institute in Klinische Abteilungen geglie­
dert sind, hat die Klinik(Instituts)ordnung die 
Abhaltung regelmäßiger, wenn möglich wöchentli­
cher, Arbeitskonferenzen aller Leiter (Stellvertre­
ter) der Klinischen Abteilungen mit dem Klinikvor­
stand (Stellvertreter) vorzusehen. Die Klinik(Insti­
tuts)ordnung bedarf der Genehmigung durch das 
Fakultätskollegium und den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung." 

5. § 55 lautet: 

"Fachbereich 

§ 55. (1) Die Kliniken und Institute an Medizini­
schen Fakultä,ten können nach Maßgabe der Syste­
matik der ihnen anvertrauten Gebiete der For­
schung und Lehre sowie der Krankenpflege und 
Krankenbehandlung zu Fachbereichen zusammen­
gefaßt werden. Die Errichtung von Fachbereichen 
erfolgt auf Antrag oder nach Anhörung des Fakul­
tätskollegiums durch den Bundesminister für Wis­
senschaft und Forschung. Anläßlich der Errichtung 
eines Instituts oder einer Klinik ist vom Fakultäts­
kollegium im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
auch darüber eine Aussage zu treffen, ob und wel­
chem Fachbereich diese Klinik oder dieses Institut 
zugewiesen werden soll. 

(2) Soweit der Fachbereich auch organisatori­
sche Aufgaben der Krankenanstalt zu besorgen hat, 
ist dies gemäß § 54 Abs. 5 zu vereinbaren. 

(3) Organe des Fachbereichs sind der Fachbe­
reichsvorsitzende und die Fachbereichskonferenz. 
Der Fachbereichsvorsitzende wird von der Fachbe­
reichskonferenz aus dem Kreis der dem Fachhe­
reich angehörenden Ordentlichen und Außeror­
dentlichen Universitätsprofessoren für eine Funk­
tionsdauer von zwei Jahren gewählt; eine einmalige 
Wiederwahl ist zulässig. Die Fachbereichskonfe­
renz wird aus den Klinik- und Institutskonferenzen 
der Kliniken und Institute des Fachbereichs gebil­
det. Wenn solchermaßen die Fachbereichskonfe­
renz eine Mitgliederzahl von mehr als fünfzig 
erreicht, hat das Fakultätskollegium die Zusam­
mensetzung der Fachbereichskonferenz durch 
Delegierte der Klinik- und Institutskonferenzen 
unter Wahrung der Zusammensetzung gemäß § 50 
Abs. 3 und 7 zu beschließen. Dieser Beschluß 
bedarf zu seiner Gültigkeit einer Zweidrittelmehr­
heit und der Genehmigung durch den Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung. 

(4) Der Fachbereichsvorsitzende ist gleichzeitig 
Vorsitzender der Fachbereichskonferenz. Ihm 
obliegt die Vertretung des Fachbereiches, die Füh­
rung der laufenden Geschäfte und Erledigung 
dringlicher Angelegenheiten sowie die Vollziehung 
der Beschlüsse der Fachbereichskonferenz. Im Rah­
men der Beschlüsse der Fachbereichskonferenz hat 
der Fachbereichsvorsitzende ein Weisungsrecht 
gegenüber den Kliniken und Instituten, den Abtei­
lungen und Klinischen Abteilungen des Fachberei­
ches in bezug'auf Fragen des Unterrichts und der 
ärztlichen Ausbildung. Der Vorsitzende der Fach­
bereichskonferenz kann Mitglieder der Fachbe­
reichskonferenz beauftragen, ihn bei der Erledi­
gung bestimmter ihnen übertragener Aufgaben zu 
unterstützen. 

(5) Die Fachbereichskonferenz hat in allen übri­
gen Angelegenheiten, die den Wirkungsbereich der 
an ihr beteiligten Kliniken und Institute betreffen 
und den Bereich einer Klinik oder eines Institutes 
übersteigen, beratende Funktion. Die Fachbereichs­
konferenz hat von sich aus oder auf Ersuchen 
anderer Kollegialorgane das Recht, in all diesen 
Angelegenheiten eine Stellungnahme abzugeben. 
Während der Sitzung der Fachbereichskonferenz 
haben im Rahmen der Tagesordnung alle Mitglie­
der das Recht, von den Klinik(Instituts)vorständen 
und den Leitern von Klinischen Abteilungen Aus­
künfte über alle ihren Fachbereich betreffenden 

. Angelegenheiten zu verlangen. Sofern es der Ein-
fachheit und Sparsamkeit der Verwaltung dient, 
kann ein Teil der Bürogeschäfte vom administrati­
ven Apparat derjenigen Klinik oder desjenigen 
Instituts, dem der Vorsitzende angehört, durchge­
führt werden; dies ist bei der Vergabe ordentlicher 
Dotationen zu berücksichtigen. 
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(6) Die Fachbereichskonferenz hat eine Fachbe­
reichsordnung zu erstellen; sie bedarf der Geneh­
migung durch das Fakultätskollegium sowie den 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung. 
Die Fachbereichsordnung hat nach Maßgabe der 
bestehenden Gesetze insbesondere nähere Bestim­
mungen über die Koordinierung der ärztlichen 
Weiterbildung und Fortbildung der im betreffen­
den Fachbereich tätigen Ärzte zu enthalten. Wei­
ters hat die Fachbereichsordnung den Unterrichts­
und Prüfungsbetrieb nach den Richtlinien der Stu­
dienkommission sicherzustellen. Die Fachbereichs­
vorsitzenden sind der Studienkommission mit bera­
tender Stimme beizuziehen." 

6. § 56 lautet: 

"Gemeinsame Einrichtungen von Kliniken und 
Instituten an Medizinischen Fakultäten 

§ 56. (1) An Medizinischen Fakultäten können 
auf Antrag oder nach Anhörung des Fakultätskolle­
giums vom Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung Gemeinsame Einrichtungen von Klini­
ken und Instituten für besondere Zwecke der medi­
zinischen Forschung und Lehre oder Ausübung des 
ärztlichen Berufes (§ 1 Abs. 2 Ärztegesetz) unter 
Bedachtnahme auf nachfolgende Bestimmungen 
errichtet werden. Zum Vorstand (Stellvertreter) 
solcher Gemeinsamer Einrichtungen ist vom Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung auf 
Antrag oder nach Anhörung der beteiligten Kli­
nik(Instituts)konferenzen sowie des Fakultätskolle­
giums ein fachzuständiger Universitätslehrer oder 
sonstiger Mitarbeiter im wissenschaftlichen Betrieb 
zu bestellen; die Bestellung kann auch zeitlich 
befristet erfolgen. 

(2) Das Fakultätskollegium hat für jede dieser 
Einrichtungen eine bevollmächtigte Kommission 
einzurichten, die aus Vertretern aller beteiligten 
Kollegialorgane zusammengesetzt ist und' die die 
Aufgaben der zuständigen Kollegialorgane zu 
übernehmen hat." 

7. § 95 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) An Medizinischen Fakultäten haben die 
Arbeitsberichte der Kliniken und Institute die 
Arbeitsberichte von allenfalls errichteten 'Klinischen 
Abteilungen zu enthalten. Allen Arbeitsberichten ist 
eine statistische Übersicht über die Leistungen in 
der Krankenpflege und Patientenversorgung anzu­
schließen; hiebei ist eine vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung allenfalls vorgegebene 
Systematik anzuwenden. Die Arbeitsberichte sind 
abweichend von Abs. 1 zunächst dem Fakultätskol­
legium zur Stellungnahme vorzulegen, in der weite­
ren Folge, allenfalls mit einer Stellungnahme des 
Fakultätskollegiums, dem obersten Kollegialorgan 
und dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung zuzuleiten. 

(3) Zur Bewertung des Arbeitsberichtes der Kli­
nik (des Institutes) oder des darin enthaltenen 
Arbeitsberichtes einer Klinischen Abteilung kann 
über Antrag des Klinik(Instituts)vorstarides, des 
Leiters einer Klinischen Abteilung, der Klinik(Insti­
tuts)konferenz oder der Fachbereichskonferenz das 
Fakultätskollegium eine nicht bevollmächtigte 

I Kommission einsetzen. Diese Kommission hat min­
destens zwei Gutachter zu bestellen. Einer der Gut­
achter hat ein Klinik(Instituts)vorstand oder Leiter 
einer Klinischen Abteilung einer anderen Medizini-

,sehen Fakultät Österreichs oder des Auslandes zu 
sein. Der zweite Gutachter ist aus der eigenen 
Fakultät zu bestellen; muß jedoch einer anderen 
Klinik oder einem anderen Institut angehören. 
Ihr(e) Gutachten unterliegt (unterliegen) der Wür­
digung der Kommission, die das (die) Gutachten 
zugleich mit ihrer Würdigung dem Fakultätskolle­
gium vorzulegen hat." 

8. § 95 Abs. 2 bis 5 werden zu Abs. 4 bis 7. 

Artikel 11 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

Organisation der Kliniken, Klinischen Institute, 
Klinischen Abteilungen sowie Gemeinsamen Ein­

richtungen 

§ 1. (1) Alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehenden Kliniken, Insti­
tute und Gemeinsamen Einrichtungen von Institu­
ten gelten wie bisher auf unbestimmte Zeit errich­
tet. 

,(2) Vom Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung ist im Sinne des § 46 Abs. 2 festzustellen, 
welche Kliniken, Institute und Gemeinsamen Ein­
richtungen dies sind. 

(3) Alle übrigen Organisationseinheiten, wie ins­
besondere die Klinischen Abteilungen, die Fachbe­
reiche oder Gemeinsame Einrichtungen von Klini­
ken und Instituten sind auf Grund dieses Bundesge­
setzes einzurichten. 

Leitende Organe 

§ 2. (1) Für Kliniken oder Institute, die nach den 
bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen unver­
ändert bestehen bleiben, sind alle zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestellten 
Klinik(Instituts)vorstände wie bisher bestellt. 

(2) Soweit Kliniken und Klinische Institute sowie 
Klinische Abteilungen auf Grund der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes neu errichtet werden, 
gilt insbesondere: 

1. Klinik(Instituts)vorstände, die als Ordentliche 
Universitätsprofessoren durch ein Berufungs­
verfahren gemäß §§ 26 bis 28 UOG berufen 
und in die Funktion der Leitung einer Klinik 
(Institut), die (das) im Zusammenhang mit 

504 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 35

www.parlament.gv.at



6 504 der Beilagen 

einer Neuordnung des Klinischen Bereiches 
einer Medizinischen Fakultät verändert oder 
aufgelassen wird, nach den Bestimmungen des 
bisherigen § 54 Abs. 9 UOG bestellt wurden, 
haben das Recht auf Bestellung in eine ihrem 
bisherigen medizinisch-fachlichen Wirkungs­
bereich entsprechende leitende Funktion. 

2. Außerordentliche Universitätsprofessoren an 
Medizinischen Fakultäten gemäß § 31 UOG 
können, soweit sie schon bisher mit der Lei­
tung einer Organisationseinheit im Klinischen 
Bereich (§ 54) betraut i"aren, mit dieser oder 
mit einer gleichartigen Funktion betraut wer­
den. 

3. In allen übrigen Fällen ist bei der Bestellung 
von Klinik(Instituts)vorständen, -Leitern einer 
Klinischen Abteilung, einer Abteilung gemäß 
§ 48 sowie Gemeinsamen Einrichtungen nach 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
vorzugehen. 

Artikel III 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Wissen~chaft und For­
schung betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Das Universitäts-Organisationsgesetz 1975 (UOG) brachte für die Medizinischen Fakultäten im 
wesentlichen die Kodifizierung des Zustandes dieser Fakultäten, insbesondere der Klinischen Bereiche. 
Seit dem Inkrafttreten des UOG, das aus den in der seinerzeitigen Regierungsvorlage (888 der Beilagen zu 
den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP) angeführten Gründen Sonderbestimmun­
gen für Kliniken und Institute der Medizinischen Fakultäten enthält, gibt es an den drei Medizinischen 
Fakultäten in verschiedener Form Diskussionen und Beratungen über die Weiterentwicklung der Struktur' 
und Organisation der Fakultäten. 

Ziel: 

Im Rahmen des Universitäts-Organisationsrechtes gesetzliche Grundlagen für die Medizinischen 
Filkultäten, insbesondere deren Klinischen Bereiche, zu schaffen, 

die ganz allgemein dem Entwicklungsstand und den Notwendigkeiten der medizinischen Wissenschaft 
entsprechen; 
im besonderen eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die die Umsetzung der Vorstellungen der 
Medizinischen Fakultät Wien zur Neuordnung des Klinischen Bereiches, insbesondere soweit sie zwi­
schen Medizinischer Fakultät, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung urid Stadt Wien 
bereits abgestimmt werden konnte, ermöglicht; 

und schließlich 
bei grundsätzlich einheitlichen Gesetzesgrundlagen auch den beiden anderen Medizinischen Fakultä­
ten in Graz und Innsbruck ihre jeweils eigenen fakultäts adäquaten Strukturen zu ermöglichen. 

Inhalt: 

Gesetzentwurf (Novelle) zum UOG betreffend Sonderbestimmungen für den Klinischen Bereich der 
Medizinischen Fakultäten. Insbesondere soll durch dieses Bundesgesetz ermöglicht werden: 

die Gliederung der Kliniken und Institute im Klinischen Bereich nach den Bedürfnissen der einzelnen 
Fachgebiete sowie damit im Zusammenhang .stehend 
eine neu geregelte Leitungsverantwortlichkeit für die Instituts(Klinik)vorstände und die Leiter von Kli­
nischen Abteilungen; 
die Zusammenfassung von zwei oder mehreren Kliniken und Instituten des Klinischen Bereiches der 
Medizinischen Fakultäten zu Fachbereichen; 
Gemeinsame Einrichtungen von Kliniken und Instituten an Medizinischen Fakultäten unter besonde­
rer Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Klinischen Bereiches; 
der Ausbau der Arbeitsberichte gemäß § 95 UOG als Instrument einer Bewertung der Tätigkeit von 
Kliniken und Instituten sowie von 
Regelungen (Vereinbarungen) betreffend das Verhältnis des Bundes bzw. von Bundesbediensteten 
(Universitätsangehörigen) zu den Trägern der jeweiligen Krankenanstalten und deren Organen. 

Alternativen: 

Unverändertes Weiterbestehen der bisher geltenden Regelungen für die Medizinischen Fakultäten, 
"Sonderbestimmungen für Kliniken und Institute der Medizinischen Fakultäten", im Rahmen des UOG 
und damit Verzicht auf Gesetzesgrundlagen, die die Fortentwicklung der Organisation und Struktur des 
Klinischen Bereiches der Medizinischen Fakultäten nach dem jeweiligen Stand der' medizinischen Wissen-
schaft ermöglichen würden. . 

Kosten: 

Aus den vorliegenden gesetzlichen Bestimmungen für den Klinischen Bereich entstehen unmittelbar 
grundsätzlich dann keine Mehrkosten, wenn die Möglichkeiten der neuen gesetzlichen Bedingungen 
funktionell und kostenbewußt genützt werden. . 

504 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 35

www.parlament.gv.at



8 504 der Beilagen 

Erläuterungen 

1. Allgemeiner Teil 

Ohne Frage hat im Spektrum der Wissenschaften 
die medizinische Wissenschaft in den letzten Jahr­
zehnten eine besonders umfassende und beachtens­
werte Entwicklung genommen. In der Organisation 
des medizinischen Bereiches von Universitäten 
müssen unterschiedliche, zum Teil konkurrierende 
Zielsetzungen erfüllt und zum Ausgleich gebracht 
werden. Universitätskliniken und Klinische Insti­
tute sind Einrichtungen für Forschung, Lehre und 
Studium. Um dieser Aufgaben willen müssen sie 
Krankenversorgung ("Pflege und Behandlung 
kranker Menschen") betreiben. Die Organisations­
formen des medizinischen Bereichs - und vorgela­
gert die rechtlichen Voraussetzungen und Grundla­
gen hiefür-- müssen deshalb der Forschung, der 
Lehre und der Ausbildung ebenso wie der Kran­
kenversorgung gerecht werden. Eine sachgerechte 
Erfüllung dieser Aufgaben, eine internationalen 
Maßstäben verpflichtete Forschung und medizini­
sche Entwicklung, die Stellung im allgemeinen 
System der Gesundheitsversorgung als Stätt~n 
medizinischer Spitzenversorgung . erfordern em 
hohes Maß an Spezialisierung, ohne deshalb die 
Einheit der Medizin, die Ausbildung der Studenten 
als künftige Ärzte im Hinblick auf ein breitgestreu­
tes, dem "Durchschnitt" entsprechendes Krank­
heitsspektrum aufgeben zu dürfen. Es ist deshalb 
auf Organisationsstrukturen abzustellen, die die 
einzelnen Organisationseinheiten in effektiver 
Weise in einen Verbund von Kooperation und 
Koordination einbeziehen und das Umschlagen 
von Spezialisierung in Isolierung ebenso sehr ver­
hindern, wie sie andererseits die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit der verschiedenen medizinischen 
Fach- und Spezialgebiete zum Wohle der Gesund­
heit des Menschen als Ganzes zu gewährleisten 
haben. 

Das Universitäts-Organisationsgesetz 1975 
(UOG) brachte in rechtlicher Hinsicht im wesentli­
chen die Kodifizierung des Zustandes der Medizi­
nischen Fakultäten und seiner Strukturen und bie­
tet zugleich damit eine gute Basis für die Weiter­
entwicklung im Hinblick auf den gegenwärtig 
erreichten wie zukünftigen Stand der medizini­
schen Wissenschaft. Seit dem Inkrafttreten des Uni­
versitäts-Organisationsgesetzes (UOG) im Jahre 
1975, das aus den in der seinerzeitigen Regierungs-

vorlage (888 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates XIII. GP) angeführ­
ten Gründen Sonderbestimmungen für Kliniken 
und Institute der Medizinischen Fakultäten enthält, 
gibt es an den drei Medizinischen Fak~ltäte~ in 
verschiedener Form Diskussionen über dIe WeIter­
entwicklung der "Struktur" dieser Fakultäten. 
Einen weiteren Akzent erhalten diese Diskussionen 
und Bemühungen um die Weiterentwicklung der 

Struktur" der Medizinischen Fakultäten durch die 
Tatsache eines erheblichen Ausbaus in sachlicher, 
personeller und räumlicher Hinsicht in den l~tzten 
Jahrzehnten, sowie insbesondere auch der wIssen­
schaftlichen wie diagnostisch-therapeutischen 
Möglichkeiten der medizinischen Wissenschaft und 
ihre wissenschaftlich-technische Ausstattung. 

Die gegenwärtige Organisation des Klinischen' 
Bereiches der Medizinischen Fakultäten, die orga­
nisatorisch-fachliche Gliederung an den Medizini­
schen Fakultäten wie die Abgrenzung und Krite­
rien hiefür sind - selbstverständlich basierend auf 
dem medizinis~h-wissenschaftlichen Entwicklungs­
stand - ohne Frage historisch gewachsen und 
durch historische Entwicklungsprozesse erklärbar. 
Zutreffend mag auch jene Behauptung sein, ."daß 
man sich an den Medizinischen Fakultäten Öster­
reichs lange Zeit hindurch zuwenig Gedanken über 
Struktur und Organisation der Medizinischen 
Fakultäten, im besonderen des Klinischen Berei­
ches, gemacht hätte". Richtig ist aber jedenfalls, 
daß - wie schon darauf hingewiesen - an allen 
drei österreichischen Fakultäten in den verschie­
densten Formen in den letzten Jahren die Diskus­
sion über die bestmögliche Organisation und Struk­
tur der Medizin im Gange ist. Unbestritten dürfte 
die Zielsetzung und Bemühung - woher auch 
immer sie kommen mag - sein, nach dem jeweils 
letzten Stand der medizinischen Wissenschaft die 
Organisation und Struktur des Klinischen· Berei­
ches der Medizinischen Fakultäten zu verbessern. 
In diesem Sinne wären auch weltweit die Trends im 
medizinischen Studium und der Medizinerausbil­
dung, die Organisation von medizinischer For­
schung und Lehre, miteingeschlossen die Erfahrun­
gen, zu verfolgen. 

Zu den Prinzipien der Organisation isdestzuhal­
ten, daß ein funktionsfähiges, gut organisiertes 
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Hochschulklinikum mit beispielhafter Krankenver­
sorgung Voraussetzung für erfolgreiche Forschung 
und Lehre in der Medizin ist. Dafür gibt es einige 
Grundfragen, wie insbesondere jene der 

Kooperation und Koordination, 
funktionsgerechten Entscheidungsträger , 
ärztlichen Verantwortung, 
Verbindung von vorklinischer, klinisch-theore­
tischer und klinischer Medizin. 

Die Aufgliederung in überschaubare Organisa­
tionseinheiten findet in der Regel ihre Entspre­
chung in einem hohen Maß an Spezialisierung als 
Voraussetzung für die Wahrnehmung der Aufga­
ben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung. 
Gerade deshalb ist es notwendig, die Organisa­
tionsstruktur so zu gestalten, daß die Zusammenar­
beit der verschiedenen Organisationseinheiten auf 
allen Organisationsebenen ermöglicht und geför­
dert wird. Eine zu starke Aufspaltung der einzelnen 
Disziplinen muß ebenso vermieden werden, wie 
eine Isolierung und Abschottung der einzelnen 
Teilbereiche gegeneinander. 

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Ent-
-wurf für eine Novelle zum Universitäts-Organisa­
tionsgesetz (UOG) betreffend die Kliniken und 
Institute der Medizinischen Fakultäten ist zunächst 
einmal grundsätzlich auf die seinerzeitigen Erläute­
rungen zur Regierungsvorlage für das UOG (888 
der Beilagen zu den Stenoraphischen Protokollen 
des Nationalrates XIII. GP) zu verweisen, insbe- '1 

sondere zu § 54. Wie schon seinerzeit ausgeführt, 
ergeben sich die Sonderbestimmungen für den Kli­
nischen Bereich der Medizinischen Fakultäten aus 
dem Umstand, daß die Kliniken und Klinischen 
Ins.titute nicht nur Universitätseinrichtungen sind, 
sondern gleichzeitig auch Teil einer öffentlichen 
Krankenanstalt mit allen sich daraus ergebenden 
Konsequenzen. Dies insbesondere auch in rechtli­
cher Hinsicht im Hinblick auf das Ärztegesetz und 
das Krankenanstaltengesetz, sowohl des Bundes als 
auch der landesgesetzlichen Regelungen jener Län-

- der, in denen Medizinische Fakultäten ihren Stan­
dort haben bzw. Krankenanstalten für die universi­
täre Lehre zusätzlich in Anspruch genommen wer­
den. 

Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf für 
eine Novelle zum UOG betreffend die Kliniken 
und Institute (den Klinischen Bereich) der Medizi­
nischen Fakultäten stellt eine Weiterentwicklung 
der organisationsrechtlichen Bestimmungen dieses, 
speziellen universitären Bereiches dar. Wenngleich 
die vorgeschlagenen neuen universitätsorganisa­
tionsrechtlichen Bestimmungen für die Medizini­
schen Fakultäten ursprünglich auf die Diskussion 
im Rahmen der Medizinischen Fakultät der Uni­
versität Wien im Zusammenhang mit einer Neuord­
nung des Klinischen Bereiches für das künftige 
Neue Allgemeine Krankenhaus zurückgehen, so 
sind sie doch keineswegs nur auf eine "Wiener 
Situation" zugeschnitten. Unbeschadet der absolut 

richtigen Bedachtnahme auf verschiedene Fakul­
tätsstrukturen an den drei Fakultäten, dh. Eintei­
lung, Abgrenzl1ng und Schwerpunktsetzung von 
klinischen Organisationseinheiten (Kliniken und 
Klinischen Instituten, Klinischen Abteihingen und 
sonstigen Abteilungen, .AFbeitsgruppen und 
Gemeinsamen Einrichtungen ua.) - die auch in 
Zukunft durchaus möglich sein soll - haben die 
universitätsorganisationsrechtlichen Bestimmungen 
für die Mediziriischen Fakultäten vielmehr die Ziel- . 
setzung, für alle drei Medizinischen Fakultäten an 
grundsätzlich' gleichartigen Rechtsverhältnissen 
festzuhalten. Auf dieser Basis soll an allen drei 
Medizinischen Fakultäten gemeinsam mit der 
jeweiligen Fakultät und dem zuständigen Kranken­
anstaltenträger eine klinische Struktur ermöglicht 
und realisiert werden, die unter Bedachtnahme auf 
die schon bisher bestehenden Einri.chtungen der 
jeweiligen Fakultät, die Voraussetzung der Kran­
kenanstalt wie des Krankenanstaltenträgers, die 
topographischen Voraussetzungen ebenso wie die 
Planungen für die Zukunft Bedacht nimmt. Es soll 
aber auch auf den internationalen Standard und die 
Entwicklung der medizinischen Wissenschaften 
abgestellt werden und damit medizinische For­
schung und Lehre ebenso wie Krankenpflege best­
mögliche Förderung erfahren. Die vorgeschlagenen 
gesetzlichen Bestimmungen zur Universitätsorgani­
sation für die Medizinischen Fakultäten bedeuten 
einen erheblichen Spielraum für neue strukturelle 
Entwicklungen ebenso wie für die speziellen V or­
aussetzungen und Vorstellungen für Struktur und 
Organisation des Klinischen Bereiches jeder der 
drei Fakultäten. 

In der Form einer Materialiensammlung "Zur 
Neuordnung der Organisation und Struktur der 
Medizinischen Fakultäten, im besonderen der 
Medizinischen Fakultät Wien" wurden bereits 
Anfang Juli 1986 die drei Medizinischen Fakultäten 
mit den neuen Gesetzesvorschlägen vertraut 
gemacht und solchermaßen Gelegenheit geboten, 
ehestmöglichst den Diskussions- und Beratungs­
prozeß an den Fakultäten in die Wege zu leiten. 
Überdies wurde versucht, auch erste Stellungnah­
men und Vorstellungen aus den Medizinischen 
Fakultäten Graz und Innsbruck in den Gesetzent­
wurf und die Gesetzesvorschläge miteinzubringen: 
Im September 1986 wurde schließlich ein Gesetz­
entwurf für eine Novelle zum UOG, "Sonderbe­
stimmungen für den Klinischen Bereich der Medi­
zinischen Fakultäten", dem allgemeinen Begutach­
tungsverfahren zugeleitet, wobei die Stellungnah­
men dem Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung bis Anfang des Jahres 1987 zugingen. 

Die Stellungnahmen im Rahmen des Begutach­
tungsverfahrens zu dem ausgesandten Gesetzent­
wurf waren - wenn auch mehrheitlich zustim­
mend und positiv - doch differenziert und mach­
ten einen weitergehenden Bearbeitungs- sowie 
Abstimmungsprozeß erforderlich. Es wurden daher 
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in der weiteren Folge vom Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung die Stellungnahmen 
und Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens auf­
gearbeitet und umfangreiche Konsultationen mit 
Vertretern und Angehörigen aller drei Medizini­
schen Fakultäten sowie allen an dieser Neun~ge­
lung für die Organisation und Struktur des Klini­
schen Bereiches der Medizinischen Fakultäten 
Interessierten, ua. auch den Trägern von Kranken­
anstalten, die zugleich Universitätskliniken sind, 
gepflogen. Darüber hinaus wurde in gemeinsamen 
Beratungen zwischen dem Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung und Vertretern aller 
drei Medizinischen Fakultäten schließlich Konsens 
über die nunmehr vorliegende Regierungsvorlage 
für ein Bundesgesetz (Novelle) zum UOG betref­
fend die Sonderbestimmungen für den Klinischen 
Bereich der Medizinischen Fakultäten gefunden. 

Bereits im Rahmen des seinerzeitigen Begutach­
tungsverfahrens wurde vom Bundeskanzleramt 
(Verfassungsdienst), dem seinerzeitigen Bundesmi­
nisterium für Gesundheit und Umweltschutz sowie 
dem Bundesministerium für Finanzen an das Bun­
desministerium für Wissenschaft und Forschung 
das dringende Ersuchen herangetragen - im Hin­
blick auf (durch den seinerzeitigen Entwurf 
berührte) verfassungsrechtliche Fragen, solchen des 
Krankenanstaltenrechtes (teilweise Grundsatzbe­
stimmungen), allfälliger finanzieller Auswirkungen 
sowie der Kompetenzbestimmungen des Bundesmi­
nisteriengesetzes - über diese Novelle zum UOG 
betreffend Sonderbestimmungen für Medizinische 
Fakultäten, Beratungen aufzunehmen. Derartige 
Beratungen wurden· - nach KlarsteIlung der 
Inhalte mit den Vertretern der drei Medizinischen 
Fakultäten - mit dem Bundeskanzleramt (und 
zwar sowohl Verfassungsdienst und Dienstrechts­
angelegenheiten als auch Gesundheitsbereich) und 
dem Bundesministerium für Finanzen geführt. 
Sowohl diese Beratungen als auch die abschließen­
den Stellungnahmen der drei Medizinischen Fakul­
täten wie auch der Rektorenkonferenz und der 
Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals haben zu einer nochmali­
gen Überarbeitung des Gesetzentwurfes geführt. 

In diesem Zusammenhang wurde der Versuch 
unternommen, den materiellen Willen der an die­
sen gesetzlichen Bestimmungen vornehmlich Inter­
essierten, das sind die Medizinischen Fakultäten, 
mit der Verfassungs- und (einfach)gesetzlichen 
Kompetenzlage in Einklang zu bringen, sodaß der 
gegenständliche Gesetzentwurf (auch) ohne Ände­
rung anderer Gesetze wirksam werden kann. Aller­
dings werden anges~rebte Zielsetzungen, wie etwa 
die erwünschte internationale Berufung auch der 
Außerordentlichen Universitätsprofessoren, nur 
durch Abänderung entsprechender Gesetze, so zB 
Staatsbürgerschaftsrecht und Dienstrecht, zu errei­
chen sein. 

Gegenüber der bisher geltenden, Rechtslage für 
Medizinische Fakultäten der §§ 54 und 55 UOG 
"Sonderbestimmungen für Kliniken und Institute 
der Medizinischen Fakultät" sind insbesondere fol­
gende Veränderungen. und Erneuerungen vorgese­
hen: 

1. Ermöglichung und Ordnung der fortschrei­
tenden Spezialisierung nach dem Entwick­
lungsstand und den Notwendigkeiten der 
medizinischen Wissenschaft 

durch disziplinenübergreifende Zusam­
menführung in einen neuen Klinikbegriff 
mit gleichzeitiger Verbesserung der Lei­
tungsmöglichkeiten; 
durch Vermeidung von Entwicklung fach­
lich kleinstrukturierter Kliniken sowie 
durch ein System ärztlich eigenverant­
wortlicher Klinischer Abteilungen inner­
halb der Klinik. 

2. Ermöglichung der Harmonisierung von 
Klinikleitung und medizinischer Entwicklung 
durch eine neue Führungs- und Wirkungsbe­
reichstruktur ua. auch durch Bestellung des 
Klinikvorstands auf Zeit bei gegliederten Kli-
niken. . 

3 . Verstärkte Einbeziehung fach didaktischer 
Erfordernisse in die Organisationsstruktur, 
insbesondere durch die Ermöglichung von 
Fachbereichen und verstärkte Schaffung von 
Gemeinsamen Einrichtungen im Rahmen der 
Medizinischen Fakultät. 

4. Bestimmungen über das Zusammenwirken 
mit den Trägern der Krankenanstalt. 

Kosten: 

Wie schon im: Vorblatt kurz ausgeführt, entste­
hen aus den vorliegenden gesetzlichen Bestimmun­
gen grundsätzlich dann keine Mehrkosten, wenn 
die Möglichkeiten der neuen gesetzlichen Bedin­
gungen funktionell und kostenbewußt genützt wer­
den. Wenn man von der Annahme ausgeht, daß die 
Vereinbarungen gemäß § 54 einen zusätzlichen 
Bedarf möglich erscheinen lassen, ist eine Kosten­
schätzung apriori schwer möglich. Derzeitige 
Erfahrungswerte lassen mittelfristig mögliche 
Mehrkosten im Rahmen von 35 Millionen Schilling 
erscheinen. 

Soweit die vorliegende Neufassung aber die 
Schaffung Gemeinsamer Einrichtungen ermöglicht, 
werden im Sachaufwand bei der Abgeltung des Kli­
nischen Aufwandes derzeit noch nicht näher quan­
tifizierbare Kostenminderungen möglich sein. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 
in Aussicht genommenen Novelle gründet sich auf 
Art. 14 Abs. 1 B-VG. 
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11. Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 (§ 46 Abs. 7): 

§ 46 Abs. 7 trug schon bisher dem Umstand 
Rechnung, daß Universitätsinstitute Medizinischer 
Fakultäten, die zugleich Abteilung einer Kranken~ 
anstalt (Institut, Ambulatorium usw.) gemäß dem 
Krankenanstaltengesetz - sowohl des Bundes als 
auch des jeweiligen Landes, in dem eine Medizini­
sche Fakultät besteht - sind, die Bezeichnung 
"Universitätsklinik" führen. Gleiches gilt nicht nur 
im Bereich der Humanmedizin: Institute der V ete­
rinärmedizin, die auch der Behandlung kranker 
Tiere dienen, führen gleichfalls den Begriff der 
"Klinik" . 

Diese Bezeichnung "Klinik" ist anläßlich und im 
Zusammenhang mit der Errichtung des (eines) 
Instituts an der Medizinischen Fakultät für ein kli­
nisches Fach unter Bedachtnahme auf den (neuen) 
§ 54 Abs. 1 festzulegen; und zwar auch, ob dies für 
das gesamte Institut oder nur für einen Teil des 
Instituts, eine Abteilung, gilt. Als Beispiele für eine 
derartige (Klinische) Abteilung eines "theoreti­
schen Instituts" wären etwa an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Wien Klinische Abteilun­
gen der Universitätsinstitute für Virologie, für 
Hygiene oder für Neurologie zu nennen. Im Rah­
men der von der Medizinischen Fakultät Wien vor­
geschlagenen künftigen Struktur des Klinischen 
Bereiches der Fakultät im neuen AKH sollen derar-. 
tige Klinische Abteilungen disloziert vom jeweili­
gen Institut, aber als Teil dieser Institute im Klini­
schen Bereich vertreten sein, wodurch einerseits der 
jeweilige wissenschaftliche Fachzu~ammenhang 
gewahrt bleibt und andererseits die Zusammenar­
beit mit dem Klinischen Bereich gesichert ist. 

Einer Anregung des Begutachtungsverfahrens 
folgend, wird in der Regierungsvorlage durch 
Ergänzungen klargestellt, daß eine Klinik bzw. ein 
Institut als Ganzes oder als ein Teil (Abteilung) 
dem Klinischen Bereich angehört (angehören) und 
damit die Funktion einer Universitätsklinik bzw. 
eines Klinischen Instituts zu übernehmen hat 
(haben), aber auszuschließen ist, daß in einem Insti­
tut oder einer Klinik ein "Institut" errichtet werden 
könnte. 

Zu Art. I Z 2 (§ 53a): 

Der bisherige § 56 "Gemeinsame Einrichtungen 
von Instituten" sollte infolge einer systematischen 
Zusammenfassung der Sonderbestimmungen für 
Medizinische Fakultäten bzw. für Kliniken und 
Institute der Medizinischen Fakultäten sowie deren 
Einbau in das UOG, als §§ 54 bis 56, vorgezogen 
werden und unverändert als § 53a in der Systematik 
des UOG richtig an das Ende der gesetzlichen 
Bestimmungen für alle Institute vor die "Sonderbe­
stimmungen für Kliniken und Institute der Medizi­
nischen Fakultäten" - nunmehr "Sonderbestim-

mungen für den Klinischen Bereich der Medizini­
schen Fakultäten" - eingebaut werden. 

Zu Art. i Z 3 (§ 54): 

Der § 54 enthielt schon bisher "Sonderbestim­
mungen für Kliniken und Institute der Medizini­
schen Fakultäten", die nunmehr in konsequenter 
Weiterentwicklung der Organisation der Kliniken 
und Institute, die zugleich auch Aufgaben der ärzt­
lichen Tätigkeiten und der Krankenversorgung zu 
übernehmen haben, dh. also den Klinischen Bereich 
der Medizinischen Fakultäten erfüllen, mit "Son­
derbestimmungen für den Klinischen Bereich der 
Medizinischen Fakultäten" überschrieben sind. 
Wie schon seinerzeit in der Regierungsvorlage für 
das UOG (888 der Beilagen zu den Stenographi­
schen Protokollen des Nationalrates XIII. GP) dar­
auf hingewiesen wurde, ergeben sich' diese Sonder­
bestimmungen aus dem Umstand und der Tatsache, 
daß dem Klinischen Bereich (dh. den Kliniken, 
Instituten und sonstigen Einrichtungen) der Medi­
zinischen Fakultäten im Vergleich zu den übrigen 
universitären Bereichen sowohl die universitären 
Aufgaben (vgl. § 1 UOG) in Forschung und Lehre, 
als auch die Aufgaben, die mit der ärztlichen Tätig­
keit sowie jenen einer Krankenanstalt verbunden 
sind, obliegen. 

Vom gegenwärtig in Kraft stehenden § 54 wer­
den sowohl auf Grund der neuen Gestaltung der 
Bestimmungen für den Klinischen Bereich der 
Medizinischen Fakultäten als auch der oben darge­
stellten Beratungen mit den Vertretern der Medizi­
nischen Fakultäten und den Bundesministerien 
einerseits eine Reihe von Bestimmungen,' wenn 
auch teilweise in neuer Einordnung oder Formulie­
rung unter Bedachtnahme auf die seit dem Inkraft­
treten des UOG 1975 eingetretene Rechtsentwick­
lung übernommen, andererseits erscheinen einige 
als entbehrlich oder waren entsprechend neu zu 
gestalten. 

So erscheint der gegenwärtig geltende Abs. 1 des 
§ 54 als sogenannte "salvatorische Klausel" ent­
behrlich und wurde, einer Anregung des Bundes­
kanzleramt-Verfassungsdienstes folgend, daher im 
Text der Novelle weggelassen. Außer Frage steht in 
diesem Zusammenhang, daß durch das UOG die 
Bestimmungen des Ärztegesetzes, BGBI. Nr.373/ 
1984, des Krankenanstaltengesetzes, BGBL Nr. 11 
1957, sowie des Krankenpflegegesetzes, BGBL 
Nr. 102/1961, in den jeweils geltenden Fassungen, 
unberührt bleiben. Die genannten gesetzlichen 
Bestimmungen haben . selbstverständlich' im Ein­
klang mit dem UOG für den Klinischen Bereich 
der Medizinischen Fakultäten insofern Geltung, als 
dieser gleichzeitig auch Krankenanstalt bzw. Teil 
einer öffentlichen Krankenanstalt ist. Dies ist auch 
deshalb von Bedeutung, daß alle jene Angelegen­
heiten, Wirkungsbereiche und Kompetenzen, Auf­
gaben und Pflichten, die den Klinischen Bereich 
der Medizinischen Fakultäten als Krankenanstalt 
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betreffen, nicht im Universitäts-Organisationsge­
setz zu regeln sind. 

All diese die Ausübung des ärztlichen Berufes 
wie die Krankenanstalten betreffenden Regelun­
gen, die auch für den Klinischen Bereich der Medi­
zinischen Fakultäten von Bedeutung sind, finden 
sich in. den oben genannten Gesetzen des Bundes 
und - soweit es sich beim Krankenanstaltenrecht 
um Grundsatzbestimmungen handelt - der Länder 
(Landes-Krankenanstaltengesetzen) . 

Hinsichtlich der übrigen Absätze des bisherigen 
§ 54 ist der Abs. 2 grundsätzlich unverändert als 
Abs. 8 übernommen worden, der bisherige Abs. 3 
mit gewissen Ergänzungen und Veränderungen als 
Abs. 4, der bisherige Abs. 4 neu formuliert als neuer 
Abs. 6 im Hinblick auf die Frage "Doppelklinik" , 
der bisherige Abs. 6 im neuen Abs. 5 als Z 3 ent­
sprechend neu adaptiert, der bisherige Abs. 7 mit 
einer Ergänzung unverändert als neuer Abs. 3, 
sowie der bisherige Abs. 10 systematisch richtig 
zugeordnet bei dem neuen § 54b. Neu gegenüber 
der gegenwärtigen Gesetzeslage sind die Absätze 1, 
2,5,7 und 9; im einzelnen wird darauf noch einge­
gangen. 

Im Hinblick auf die Grundsatzentscheidung, bei 
Kliniken und Klinischen Instituten mit Gliederung 
in Klinische Abteilungen den Klinik(Instituts)vor­
stand auf Zeit zu wählen bzw. zu bestellen (siehe 
hiezu § 54a Abs. 5), ist die Bestimmung des gegen­
wärtig geltenden § 54 Abs. 9 zweiter Satz, der soge­
nannte "Klinikstatus" , obsolet geworden, da -
soweit nicht die neuen Bestimmungen über die 
Bestellung des Klinikvorstandes (siehe § 54a Abs. 5 
und 7) Platz greifen - die allgemeinen Bestim­
mungen des UOG über den Institutsvorstand (siehe 
§ 50 Abs. 2) Anwendung finden. § 54 Abs. 9 zweiter 
Satz kann daher ersatzlos entfallen. Der erste Satz 
des § 54 Abs. 9 ist im neuen § 54a Abs. 4 und 5 
(Bestellung des Klinikvorstandes) aufgegangen. 

Die Regelung des bisherigen Abs. 10 des § 54 fin­
det sich nunmehr - unverändert - in systemati­
scher Einordnung in § 54b Abs. 4. 

Abs. 1 definiert Kliniken und Klinische Institute: 
Ausgehend von der schon im Zusammenhang mit 
dem Institut in § 46 Abs.7 normierten Regelung, 
wonach jene Institute, die zugleich auch ärztliche 
Aufgaben im Rahmen einer Krankenanstalt erfül­
len, die Bezeichnung Universitätsklinik führen, 
stellt Abs. 1 nunmehr ~ im Einklang mit dem Ärz­
tegesetz - eindeutig fest, daß als "Klinik" alle jene 
Institute der Medizinischen Fakultät zu bezeichnen 
sind, an denen Ärzte im Rahmen ihrer Dienst­
pflichten ärztliche Leistungen unmittelbar am Men­
schen im Sinne des Ärztegesetzes erbringen: Damit 
soll auch für die Zukunft jedenfalls klargestellt 
werden, daß für die Bezeichnung "Klinik" nicht die 
Zuordnung von Krankenanstalten-Betten - wie 
dies bisher häufig als Kriterium angesehen wurde 
- maßgebend sein soll, sondern die Erbringung 

von ärztlichen Leistungen unmittelbar am Men­
schen. In diesem Sinne würde zB bei einem "Insti­
tut für Radiologie" hinkünftig die Bezeichnung 
"Klinik . für Radiologie" Verwendung finden. 
Gleichzeitig erfolgt die Definition des "Klinischen 
Institutes" als ein solches, das einerseits gemäß § 46 
Abs. 2 errichtet und - im Gegensatz zu einem son­
stigen Universitätsinstitut - auch ein Bestandteil 
der Krankenanstalt ist, ohne daß aber, zum ande­
ren, von den Angehörigen des Institutes im Rah­
men ihrer Dienstpflichten unmittelbar am Men­
schen ärztliche Leistungen im Sinne des Ärzt~gesei.­
zes erbracht werden. In der Regel wird es sich hier­
bei um ein sogenanntes "theoretisches Institut" 
handeln, das aber sowohl im Hinblick auf Lehre 
und Forschung wie auch auf den Krankenanstalts­
betrieb withtigeAufgaben zu erfüllen hat; so zB 
Institute für Pathologie, Virologie und andere 
mehr. 

Abs.2 enthält die grundsätzliche Normierung 
der Organisationsformen . an den Medizinischen 
Fakultäten, insbesondere des Klinischen Bereiches. 
Neu eingeführt werden für die innere Gliederung 
der Kliniken und Klinischen Institute die "Klini­
sche Abteilung" sowie die den Kliniken und Institu­
ten übergeordnete Koordinationsebene des "Fach­
bereichs", in dem zwei oder mehrere Kliniken nach 
Maßgabe der Systematik der von ihnen vertretenen 
wissenschaftlichen Fachgebiete zusammengefaßt 
werden können. Schließlich sollen als weitere 
Organisationseinheit an Medizinischen Fakultäten 
"Gemeinsame Einrichtungen von Kliniken und 
Instituten" als neue, auf die Bedürfnisse des Klini­
schen Bereiches der Medizinischen Fakultäten 
abgestellte Organisationsform, spezielle Aufgaben 
erfüllen. 

Der Abs. 3 ist ident mit dem bisherigen § 54 
Abs.7. Als derartige Aufgaben im Rahmen des 
öffentlichen Gesundheitswesens sind zB an der 
Medizinischen Fakultät Wien die Vergiftungsinfor­
mationszentrale und das Programm zur Früherfas­
sung angeborener Stoffwechselanomalien anzuse­
hen. Eine bislang schon praktizierte Regelung 
sollte auch eine gesetzliche Grundlage durch die 
Anfügung eines weiteren Halbsatzes erfahren: 
Demzufolge ist der Kostenersatz für derartige Auf­
gaben - da es sich um keine universitären Aufga­
ben oder solche der Krankenanstalt handelt - vor 
Übernahme diese~ Aufgaben mit dem Bedarfsträger 
zu regeln. 

Die Medizinischen Fakultäten erfüllen ihre 
Lehr- und Forschungsaufgaben gemäß § 1 UOG im 
klinischen Aufgabenbereich im Zusammenwirken 
mit einer öffentlichen Krankenanstalt. In Abs. 4 
und 5 kommt die Doppelfunktion einer Medizini­
schen Fakultät im Rahmen ihres Klinischen Berei­
ches zum Ausdruck, nämlich sowohl die universitä­
ren Aufgaben in den ihnen anvertrauten medizi­
nisch-wissenschaftlichen Fächern, wie sie in § 1 
UOG formuliert sind, als auch im Zusammenwir-
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ken mit einer Krankenanstalt im Sinne des Kran­
kenanstaltengesetzes die Aufgaben einer öffentli­
chen Krankenanstalt bzw. solche im Rahmen, des 
(öffentlichen) Gesundheitswesens wahrzunehmen. 
§ 2a Abs.2 des Bundesgesetzes über Krankenan­
stalten, BGBI. Nr. 111957 (Krankenanstaltengesetz 
- KAG), definiert "Universitätskliniken ein­
schließlich der medizinischen Universitätsinstitute 
jedenfalls als Zentralkrankenhaus im Sinne des § 2a 
Abs.1 lit. c KAG", dh. daß Universitätskliniken 
jedenfalls als "Zentralkrankenanstalten mit, grund­
sätzlich allen dem jeweiligen Stand der medizini­
schen Wissenschaften entsprechenden spezialisier­
ten Einrichtungen" einzurichten sind. Es sind dies 
sohin Krankenanstalten mit höchstem medizini­
schen Standard bzw. V ersorgungsniveau. Was die 
gesetzlichen Regelungen für die mit dem Klini­
schen Bereich der Medizinischen Fakultäten ver-, 
bundenen, Krankenanstalten betrifft, so werden 
diese auf Grund der Kompetenzlage für das Kran­
kenanstaltenwesen (Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG) 
durch Bundesgesetze über die Grundsätze (das ist 
das Krankenanstaltengesetz - KAG, BGBI. Nr. 11 
1957) und durch Landesgesetze als Ausführungsge­
setze geregelt, wobei auch die Vollziehung dieser 
(Landes)Gesetze in die Kompetenz der Länder, dh. 
jener Länder fällt, in deren Bereich eine Kranken­
anstalt gleichzeitig auch als Universitätsklinik bzw. 
Klinischer Bereich einer Medizinischen Fakultät 
Verwendung findet. In diesem Sinne besteht hin­
sichtlich der Organisation zwischen dem Klini­
schen Bereich der Medizinischen Fakultäten und 
der jeweiligen Krankenanstalt Identität. 

Der neue Abs. 4 entspricht teilweise dem bisheri­
gen § 54 Abs. 3, allerdings ergänzt durch die 
Erkenntnisse und Ergebnisse der Beratungen über 
neue gesetzliche Bestimmungen für den Klinischen 
Bereich der Medizinischen Fakultäten: Durch 
Abs.4 wird 'normiert, daß auf Antrag oder nach 
Anhörung des Fakultätskollegi~ms vom Bundesmi­
nister für Wissenschaft und Forschung nach bzw. 
auf Grund einer Vereinbarung mit dem (jeweils) 
zuständigen Träger der Krankenanstalten hinsicht­
lich des "Klinischen Bereichs" der Medizinischen 
Fakultät (der zugleich auch öffentliche Krankenan­
stalt ist) zu bestimmen ist, welche Aufgaben im 
Rahmen der jeweiligen öffentlichen Krankenanstalt 
zu besorgen sind. Der "Klinische Bereich" der 
Medizinischen Fakultät umfaßt alle Kliniken und 
(Klinischen) Institute sowie Klinische Abteilungen 
von (theoretischen) Instituten, die in Fachbereiche 
zusammengefaßt werden können, sowie allfällige 
"Gemeinsame Einrichtungen von Kliniken und 
(Klinischen) Instituten". Was "Klinischer Bereich" 
einer Medizinischen Fakultät ist, wird sohin vom 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung -
nach vorheriger V erein~arung mit dem jeweils 
zuständigen Krankenanstaltenträger - bestimmt. 

In den bisherigen gesetzlichen Regelungen ist 
vorgesehen, daß mit der für die betreffende Kran-

kenanstalt zuständigen "Behörde das Einverneh­
men herzustellen- ist". Da aber die Führung einer 
Krankenanstalt - etwa durch eine Gebietskörper­
schaft (Land oder Gemeinde), aber auch eine 
Gesellschaft des Pi-ivat- und Gesellschaftsrechtes -
keine "behördliche" Aufgabe, sondern vielmehr 
eine der Wirtschaftsverwaltung ist und nur die sani­
tätsrechtliche Genehmigung der Krankenanstalt 
eine "behördliche" Aufgabe darstellt, wurde daher 
auch in begrifflicher Hinsicht unter Bedachtnahme 
auf die entsprechenden Bestimmungen des Kran­
kenanstaltengesetzes darauf Rücksicht genommen 
und der Begriff des "Trägers der Krankenanstalt" 
gewählt. Schon bisher werden die Universitätsklini­
ken von den Gebietskörperschaften nicht in 
behördlicher Funktion geführt und bezieht sich die 
Inanspruchnahme der Krankenanstalt durch die 
Medizinische Fakultät auf den Anstaltsbegriff, wes­
halb der richtige Adressat der Träger und nicht die 
Aufsichtsbehörde über den Träger ist. Diese neue 
begriffliche Formulierung erhält auch dadurch 
Berechtigung, daß ein Krankenhaus, das als Klini­
scher Bereich einer Medizinischen Fakultät Ver­
wendung findet, auch in der Rechtsform einer juri­
stischen Person (Gesellschaft) des Privat- oder 
Gesellschaftsrechts als Privatkrankenhaus mit 
Öffentlichkeitsrecht geführt werden kann. So wur­
den im Land Steiermark sämtliche Krankenanstal­
ten des Landes einem Träger ("Steiermärkische 
Krankenanstalten GmbH") übertragen, wodurch 
auch für die Universitätskliniken der Medizini­
schen Fakultät Graz Krankenhausabteilungen des 
diesem Träger übe'rtragenen Landeskrankenhauses 
herangezogen werden. Da weiters der Begriff des 
"Einvernehm~ns" dem öffentlich-rechtlichen 
Bereich zuzuordnen ist und die Heranziehung 
einer Krankenanstalt für Erfüllung der Aufgaben 
einer Medizinischen Fakultät diesem nicht zuzu­
rechnen ist, wurde er daher auch richtigerweise 
durch "Vereinbarung" ersetzt. 

Neu ist auch der Abs. 5: Er enthält hinsichtlich 
der Vereinbarung zwischen dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung und dem (jeweili­
gen) Träger der Krankenanstalt in den Z 1 his 4 die 
nähere Determinierung für den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung. Gemäß Z 1 haben die 
Universitäts kliniken und Klinischen Institute -
zusätzlich zu ihren universitären Aufgaben -
zugleich die Furiktion einer Abteilung oder sonsti­
gen Organisationseinheit einer Krankenanstalt zu 
erfüllen. Gemäß Z 2 haben im Falle einer Gliede­
rung der Universitätskliniken oder Klinischen Insti­
tute die Klinischen Abteilungen die Funktion einer 
Abteilung oder sonstigen Organisationseinheit mit 
ärztlicher Verantwortung zu erfüllen oder dieser 
zu entsprechen. In Z 3 wird für Leitungsfunktionen 
im Einklang mit dem Krankenanstaltengesetz und 
dem Ärztegesetz die Voraussetzung der selbständi­
gen Berufsausübung als Facharzt normiert. Z 4 
schließlich enthält die zu vereinbarenden Aufgaben 
für den Klinik(Instituts)vorstand zur Sicherstellung 
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der ärztlichen Tätigkeit sowIe In diesem Zusam­
menhang die Entscheidung über Funktionsberei­
che, Dienstposten, Räume, Großgeräte, Sach- und 
Finanzmittel. 

In Abs. 6 ist der erste Satz .unverändert vom bis­
herigen § 54 Abs. 4 UOG übernommen und soll als' 
Spezialbestimmung zu § 46 Abs. 5 im Hinblick auf 
die besonderen Verhältnisse einer Medizinischen 
Fakultät wie einer Krankenanstalt bei Bedarf (das 
können wissenschaftsorganisatorische Gründe 
ebenso sein, wie die für eine Abteilung einer Kran­
kenanstalt sin.nvolle Größe und Umfang, zB Bet­
tenanzahl, Stationen usw.) die Einrichtung von 
zwei oder - gegebenenfalls auch - mehreren 
Universitätskliniken (= Abteilungen einer Kran­
kenanstalt) für dasselbe wissenschaftliche Fach 
ermöglichen. Neu ist der zweite Satz des Abs. 7, 
durch den ausdrücklich normiert werden soll, daß 
sich solchermaßen eingerichtete Kliniken - nicht 
zuletzt aus Gründen der Forschungskoordination, 
Einsatz wissenschaftlicher Einrichtungen und 
Geräte sowie wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
- hinsichtlich ihrer wissenschaftlich-medizinischen 
Schwerpunkte zu ergänzen haben sowie, daß für 
derartige Kliniken zwingend ein (gemeinsamer) 
Fachbereich zu errichten wäre. 

Der bisherige zweite Satz des § 54 Abs. 4 UOG 
wird unverändert als dritter Satz in Abs. 6 über­
nommen. Dies bedeutete schon bisher und auch 
hinkünftig im Hinblick auf spezifische Erforder­
nisse, die in medizinisch-wissenschaftlichen Bestim­
mungsgründen ebenso gelegen sein können wie 
auch in denjenigen des Krankenanstaltenbetriebes, 
eine Ausnahme von § 46 Abs. 5, wonach die Errich­
tung von zwei oder mehreren Instituten für das­
selbe wissenschaftliche Fach oder für Teilgebiete 
eines wissenschaftlichen Faches unzulässig wäre. In 
diesem Zusammenhang wäre allerdings noch anzu­
merken, daß es hinsichtlich eines "größeren Teilge­
bietes eines wissenschaftlichen Faches" im Interesse 
einer möglichst sachadäquaten Organisationsform 
grundsätzlich zwei alternative organisatorische 
Gestaltungsvarianten gibt: Einmal gemäß§ 54 
Abs.6 dritter Satz in der Form einer Universitäts­
klinik oder - wenn dies richtig erscheint - in der 
Form einer Klinischen Abteilung gemäß § 54a. 

Neu sind die Absätze 7 und 9. 

Abs.7 will weiters der Tatsache Rechnung tra­
gen, daß Bundesbedienstete, die Angehörige der 
Medizinischen Fakultät sind, auch leitende Funk­
tionen im Rahmen der Krankenanstalt innehaben. 
Hinsichtlich dieser Tätigkeit ist festzustellen, daß 
diese einerseits nicht dem Bund zuzurechnen ist, 
andererseits auch keine dienstrechtliche Verände­
rung bewirkt. An dieser Stelle sei aber auch im 
Zusammenhang mit den in § 54 Abs. 3 angeführten 
Aufgaben der "im Rahmen der Krankenanstalt zu 
erbringenden ärztlichen Leistungen" der Universi­
tätskliniken und Klinischen Institute darauf hinge-

wiesen, daß auf Grund des neuen Dienstrechtes für 
Hochschullehrer für diese die Mitwirkung an der 
Erfüllung der Aufgaben, die den Universitätsein­
richtungen im Rahmen des öffentlichen Gesund­
heitswesens und der Krankenbehandlung zukom­
men, ausdrücklich zu den Dienstpflichten zählt. 
Gemäß § 155 Abs.6 Beamtendienstrechtsgesetz 
(vgl. 320 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates XVII. GP) haben 
"Hochschullehrer, die an der Universität als Ärzte 
(§ 1 Abs. 2 des Ärztegesetzes 1984) verwendet wer­
den, außerdem an der Erfüllung der Aufgaben mit­
zuwirken, die den Universitätseinrichtungen im 
Rahmen des öffentlichen Gesundheitswesens und 
der Krankenbehandlung obliegen und im § 54 
UOG genannt sind". 

Abs. 8 entspricht dem bisherigen § 54 Abs. 2, 
wobei - wie auch an entsprechenden weiteren 
Stellen dieses Gesetzentwurfes - auf das Ärztege­
setz 1984 durch die neue Formulierung ,,Ausübung 
des ärztlichen Berufes" anstelle der bisherigen 
Worte "Pflege und Behandlung kranker Men­
schen" Bedacht genommen wird. 

Seit einer Reihe von Jahren werden (erfolgreich) 
zur Verbesserung und Intensivierung des praktisch­
medizinischen Unterrichts auch nicht-klinische 
Abteilungen anderer Krankenanstalten herangezo­
gen. Durch die neu vorgeschlagene Bestimmung 
des Abs. 9 soll hiefür eine zusätzliche, ausreichende 
gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Für den 
Fall, daß mehrere Abteilungen einer Krankenan­
stalt ständig in diesem Sinne herangezogen werden, 
sollen dieser die Bezeichnu"ng "Lehrkrankenhaus" 
verliehen werden können. 

Zu Art. I Z 4 (§§ 54a und 54b): 

1. Zu § 54a: 

Der neue § 54a regelt Funktion, Wirkungsbe­
reich und Aufgaben der Kliniken bzw. Klinischen 
Institute und ~linischen Abteilungen sowie ihre 
Organe. 

Im Verlauf der Diskussion um neue gesetzliche 
Bestimmungen für den Klinischen Bereich der 
Medizinischen Fakultäten war eine der Zentralfra­
gen die der künftigen Organisation und Struktur 
der medizinisch-wissenschaftlichen Fächer, im 
besonderen in bezug auf Kliniken und Institute 
sowie deren innere Gliederung, Aufbau, Führungs­
struktur und Wirkungsbereiche. Besonders intensiv 
wurde in diesem Zusammenhang auch die Frage 
der sogenannten "Departmentalisierung", dh. der 
Einrichtung von Abteilungen an einer Klinik bzw. 
einem Institut oder die Zusammenfassung von 
mehreren (größeren) Teilgebieten (heute teilweise 
organisatorisch als selbständige Klinik eingerichtet) 
in einer Klinik bzw. einem Institut mit Abteilungs­
gliederung diskutiert. Dies sowohl aus Gründen des 
Krankenanstaltenbetriebes wie auch aus solchen 
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der Wissenschaftsorganisation, wie etwa der wün­
schenswerten Bewahrung der Einheit eines medizi­
nisch-wissenschaftlichen Faches und der Verhinde­
rung von Zersplitterungen. Eine Diskussion, die für 
ein richtiges Verständnis sowohl fakultätsbezogen 
für jede der drei Medizinischen Fakultäten als auch 
fachbezogen differenziert für die einzelnen medizi­
nischen Fächer (Fachgebiete) zu sehen ist. 

Bisher schon war es möglich, an einem Universi­
tätsinstitut, das zugleich auch eine Universitätskli­
nik ist, Abteilungen gemäß § 48 zu errichten; für 
die Führungsstruktur der Klinik oder des Klini­
schen Instituts gilt allerdings in Abweichung vom 
übrigen Universitätsbereich die Sonderbestimmung 
des gegenwärtigen § S4 Abs. 9. Nunmehr aber sol­
len unter Bezug auf die Ergebnisse der Beratungen 
über neue Strukturen des Klinischen Bereiches der 
Medizinischen Fakultäten und davon ausgehend 
gesetzliche Voraussetzungen für neue Organisa­
tionsstrukturen geschaffen werden, die im Klini­
schen Bereich der Medizinischen Fakultäten (siehe 
oben, das ist jener Bereich der Medizinischen 
Fakultät, der zugleich auch öffentliche Krankenan­
stalt ist), ergänzend zur Universitätsklinik bzw. 
zum Institut als organisatorische innere Grundein­
heit für die wissenschaftlichen Aufgaben (For­
schung und Ausbildung) und in Ergänzung zu den 
bisherigen Gliederungsmöglichkeiten (Abteilungen 
und Arbeitsgruppen gemäß § 48), die Gliederung 
von Kliniken in "Klinische Abteilungen" und damit 
das sogenannte "Departmentsystem" unter der 
Voraussetzung ermöglichen sollen, daß ein solches 
"Department" dem Bereich einer Abteilung oder 
sonstigen Organisationseinheit der Krankenanstalt 
entspricht. 

Aus Gründen der Vermeidung von Begriffs­
schwierigkeiten im Hinblick auf international 
unterschiedliche Begriffsverwendung wurde 
schließlich auf die Verwendung des Wortes 
"Department" im Gesetzestext verzichtet, wobei 
davon ausgegangen werden kann, mit dem Begriff 
"Klinische Abteilung" das Auslangen zu finden. 

Das sogenannte "Departmentsystem", dh. die 
Gliederung von Kliniken und Instituten in zwar 
universitätsorganisatorisch unselbständige, aber 
eigenverantwortliche Abteilungsbereiche, besteht 
bekanntlich darin, daß bei aller notwendigen Spe­
zialisierung in der Medizin - die für die Entwick­
lung und einen hohen Standard unerläßIich ist -
die Einheit der medizinischen Fächer und die Ein­
heit, der medizinischen Wissenschaft gewahrt 
bleibt; es wäre hervorzuheben, daß für ein 
"Departmentsystem" insbesondere folgende Vor­
züge gesehen werden: 

medizinische Forschung und Lehre auf modern­
stem Stand; 
medizinische Spitzenleistung und Spezialkran­
kenversorgung auf modernstem Stand; 
klaglose Konsiliartätigkeit durch Spezialisten 
der einzelnen Departments; 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit durch 
optimierte Ausnützung wissenschaftlicher und 
medizin-technischer Einrichtungen und Geräte 
(ua. auch Vermeidung von "Prestigeanschaf­
fungen"). 

In Hinkunft soll es demnach grundsätzlich, je 
nach den spezifischen Bedingungen der einzelrien 
Medizinischen Fakultäten, sowohl Universitätskli­
niken ohne weitere Gliederllng als auch solche mit 
Gliederung in Klinische Abteilungen, dh.mit einem 
sogenannten "Departmentsystem" geben. Die Ent­
scheidung darüber wird sowohl von wissenschafts­
organisatorischen Bestimmungsgründen des jeweili­
gen medizinisch-wissenschaftlichen Faches bzw. 
Fachbereiches als auch den Notwendigkeiten der 
Organisation der Krankenanstalt' bzw. des Kran­
kenanstaltenbetriebs abhängig sein. Es ist deshalb 
auch richtig, grundsätzlich einheitliche gesetzliche 
Bestimmungen für alle drei Medizinischen Fakultä­
ten in Österreich beizubehalten, wobei die nun­
mehr in Vorschlag gebrachten, mit den Vertretern 
der drei Medizinischen Fakultäten eingehend bera­
tenen und abgestimmten, neuen gesetzlichen 
Bestimmungen aUf jeden Fall ausreichende Mög­
lichkeiten bieten, auf spezielle Strukturen und 
Organisationsnotwendigkeiten der jeweiligen 
Fakultät Bedacht zu nehmen. 

Im einzelnen ist zu den Absätzen des § S4a aus­
zuführen: 

Ab:'. 1 legt grundsätzlich den Aufgaben-, Wir­
kungs- und Funktionsbereich einer Klinik fest. 
Einer Universitätsklinik bzw. einem Klinischen 
Institut obliegen als Abteilung einer öffentlichen 
Krankenanstalt folgende Aufgaben: 

auf den ihnen anvertrauten Gebieten der medi­
zinischen Wissenschaften die Erfüllung aller mit 
der Vorbereitung und Durchführung der wis­
senschaftlichen Forschung und Lehre zusam­
menhängenden Aufgaben sowie 
die mit der Erfüllung ihrer wissenschaftlichen 
Aufgaben zusammenhängende Verwaltungstä­
tigkeit, 
Angelegenheiten der medizinischen Weiter­
und Fortbildung, der Facharztausbildung sowie 
als Abteilung (Einrichtung) einer Krankenan­
stalt im Sinne des Krankenanstaltengesetzes 
(des Bundes ebenso wie des jeweiligen Landes) 
alle Aufgaben, wie sie insbesondere aus der 
Ausübung des ärztlichen Berufes (§ 1 Abs. 2 
Ärztegesetz) und der Zweckbestimmung einer 
Krankenanstalt bestimmt sind. 

Durch die ergänzende Anführung des § 46 soll 
unzweideutig klargestellt werden, daß die Kliniken 
bzw. Institute "kleinste selbständige organisatori­
sche Einheiten zur Durchführung von Lehr- und 
Forschungsaufgaben sind". 

Abs. 2 umschreibt im Falle der Gliederung einer 
Universitätsklinik (eines Klinischen Instituts) den 
Aufgabenkreis einer Klinischen Abteilung. Im Rah-
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men der Klinik obliegen der Klinischen Abteilung 
neben den Aufgaben, die sich aus ihrer Funktion als 
Abteilung der Krankenanstalt ergeben, das ist die 
Ausübung des :irztlichen Berufes, die Angelegen­
heiten der Lehre und Forschung, die nicht der Kli­
nik oder dem Institut als Ganzes zukommen. 

Gem:iß Abs. 3 sind Organe der Klinik sowie des 
Klinischen Instituts - wie bisher - der Kli­
nik(Instituts)vorstand und die Klinik(lnstituts)kon­
ferenz. 

Abs. 4 regelt die Bestellung von Klinikvorst:inden 
bzw. Institutsvorständen (Stellvertretern) von Klini­
ken und Instituten, die nicht in Klinische Abteilun­
gen gegliedert sind. 

Abs. 5 normiert die Bestellung des Klinik(Insti­
tuts)vorstands für Kliniken und Klinische Institute, 
die in Klinische Abteilungen gegliedert bzw. unter­
teilt sind. Im vorbereitenden Diskussionsstadium 
wurden hiefür zunächst einmal sowohl die von der 
Medizinischen Fakultät der Universität Wien mit 
Mehrheit beschlossene Regelung der Wahl des Kli- . 
nik- oder Institutsvorstandes durch die Klinik­
oder Institutskonferenz aus dem Kreis der Leiter 
der Klinischen Abteilungen für eine Funktionspe­
riode von drei Jahren, als auch als Alternative das 
gleichfalls sehr eingehend diskutierte, sogenannte 
"Rotationsprinzip", demzufolge in der Form einer 
Rotation in einer bestimmten Abfolge, etwa Dienst­
alter usw., jeweils einem der Leiter einer Klinischen 
Abteilung ("Departmentsleiter") die Funktion des 
Klinik- oder Institutsvorstandes als Teil seiner 
Amts- und Berufspflichten obliegen soll, zur Über­
legung und Beratung gestellt. 

Im Rahmen eines sogenannten "Department­
systems" - von dem bisherigen System des auf 
Dauer bestellten Klinikvorstandes grundsätzlich 
abgehend - waren ohne Frage das von der Medi­
zinischen Fakultät Wien mit Mehrheit beschlossene 
"Wahlsystem" und das gleichzeitig diskutierte 
"Rotationssystem" für die Bestellung des Klinik­
vorstandes mit ihren Vor- und Nachteilen einer 
Prüfung zu unterziehen: Zunächst einmal wird bei 
beiden Varianten im Rahmen eines "Department­
systems" durch die Möglichkeit eines Wechsels des 
Klinik- oder Institutsvorstandes einer gewissen 
"Versteinerung" oder "Einseitigkeit von Macht­
strukturen" , die immer wieder von verschiedenster 
Seite heftig kritisiert und als "einer optimalen Ent­
wicklung der medizinischen Wissenschaft nicht för­
derlich" bezeichnet werden, begegnet. Zweifellos 
hat man vielerorts in der Welt mit einem "Depart­
mentsystem" sehr gute Erfahrungen gemacht. und 
damit auch für Spitzenleistungen in der Medizin 
den organisatorischen Rahmen geschaffen. Als Ein­
wand dagegen wird insbesondere vorgebracht, daß 
eine Universitätsklinik, die zugleich doch auch 
Krankenhausabteilung ist, eine "starke Führung 
brauche, die nur durch eine Dauerbestellung 
gewährleistet sein könnte". 

Das Wahlsystem hat den (formal)demokrati­
schen Aspekt für sich, wonach der Klinik(Insti­
tuts)vorstand durch die Klinik(Instituts)konferenz 
durch Wahl bestimmt wird und solchermaßen alle 
an der UniversitätskÜnik oder dem Institut Tätigen 
unmittelbar oder mittelbar im Wege ihrer Vertreter 
an der Bestellung eines Klinikvorstandes Anteil 
haben. Als Kritik wird insbesondere dagegen vor­
gebracht, daß ein Wahlsystem für den Klinikvor­
stand erhebliche Unruhe in die Arbeit einer Klinik 
bringen würde; daß eine Wahl keinesweg,s immer 
"den besten Kandidaten hervorbringen müsse" ; der 
Klinikvorstand doch eine "starke Funktion" sein 
müßte, die sich notfalls auch gegen Leiter einer Kli­
nischen Abteilung durchsetzen können müßte, was 
durch eine Wahl nicht unbedingt gewährleistet 
werden könne; eine Wahl zu den verschiedensten 
"Koalitionen" und "Wahlkapitulationen" führen 
könnte und insgesamt ein derartiges Wahlsystem 
der Bestellung de~s Klinikvorstandes, der Führung 
einer Krankenhausabteilung - und hier wurde der 
Vergleich zu dem Primararztsystem in allen übri­
gen österreichischen Krankenanstalten gemäß den 
Krankenanstaltengesetzen des Bundes und der 
Länder gezogen - abträglich sein müsse. 

Das "Rotationsprinzip" hat sicher auch alle jene 
Vorteile, die mit einer Bestellung auf Zeit (Verhin­
derung von erstarrten Führungsstrukturen, W ech­
sel mit Erneuerung usw.) verbunden sind oder sein 
können. Da aber einem gewissen Prinzip zufolge 
- es können dies zB das Dienstalter, dh. die Zeit­
dauer der. Betrauung als Leiter einer Klinischen 
Abteilung, wie im vorliegenden Gesetzentwurf vor­
geschagen, aber auch andere Kriterien sein - ein 
Wechsel in der Funktion des Klinikvorstandes nach 
einer gewissen Gesetzmäßigkeit eintritt, würde 
grundsätzlich jeder Leiter einer Klinischen Abtei­
lung einmal oder mehrmals im "Turnus" Klinikvor­
stand sein, mit allen Rechten und Pflichten, Verfü­
gungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, wie Rück­
sichtnahmen und Vermeidung von allfälligen Ein­
seitigkeiten. Solchermaßen bestünden V orausset­
zungen für kollegiales Zusammenwirken und Koo­
peration anstelle von möglicherweise polarisieren­
den Wahlsituationen, sowie zusammenfassend die 
Chance für ein ruhigeres und gedeihlicheres 
Arbeitsklima, als dies möglicherweise bei einem 
Wahlsystem der Fall sein könnte. Als Nachteil wird 
der Umstand empfunden werden können, daß ohne 

. Wahl die demokratischen Einflußmöglichkeiten auf 
die Bestellung des Klinikvorstandes sowie die Wahl 
"des Besten" durch die Klinik(lnstituts)angehöri­
gen bzw. ihre Vertreter nicht mehr gegeben seien. 
Zum anderen auch, daß man einen erfolgreich täti­
gen Klinikvorstand nicht weiterbestellen könnte. 

Die Diskussionsphase, in der es galt, die Vor­
und Nachteile der beiden Varianten der Bestellung 
des Klinikvorstandes, die hier' nur in Kürze und 
überblicks artig dargestellt wurden, zu prüfen und 
zu diskutieren, erbrachte eine überwiegende Ent-
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scheidung zugunsten der Wahl des Klinikvorstan­
des, weshalb bereits im zur Begutachtung ausge­
sandten Entwurf nur noch diese Regelung der 
Bestellung des Klinikvorstandes, nämlich auf 
Grund einer Wahl der Klinikkonferenz, aufgenom­
men wurde. 

Analog zur Bestellung des Klinik(Instituts)vor­
standes von nicht in Klinische Abteilungen geglie­
derten Kliniken und Instituten gemäß Abs. 4 
("Bestellung durch den Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung nach Anhörung ... ") bedarf 
auch die Wahl eines Klinik(Instituts)vorstandes 
(sowie Stellvertreters) von in Klinische Abteilungen 
gegliederten Kliniken und Instituten eines Aktes 
des Bundesministers, nämlich der Bestätigung, die 
zugleich Bestellung für die Funktionsdauer ist. In 
Ergänzung zu dem Gesetzentwurf, der dem Begut­
achtungsverfahren zugeleitet war, und zugleich als 
ein Ergebnis der seither mit den drei Medizinischen 
Fakultäten geführten Beratungen, ist vor der 
Bestellung (Bestätigung) durch den Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung das Fakultätskol­
legium in seiner auf die Wahl nächstfolgenden Sit­
zung zu hören. Diese Regelung für die' Bestellung 
des Klinik(Instituts)vorstandes ist auf die Besonder­
heit des Klinischen Bereiches der Medizinischen 
Fakultäten zurückzuführen und bedeutet kein Prä­
judiz für den übrigen universitären Bereich. 

Eine besondere Frage war in der Diskussion zur 
Vorbereitung dieses Gesetzentwurfes auch jene der 
Dauer der Funktionsperiode für den Klinik(Insti­
tuts)vorstand von in Klinische Abteilungen geglie­
derten Kliniken (Instituten). Während für den 
Institutsvorstand eines Universitätsinstitutes gemäß 
§ 50 Abs.'z eine Funktionsperiode von zwei Jahren 
vorgesehen ist, wurde schon im frühen Diskussions­
stadium und in Vorbereitung des Gesetzentwurfes 
für das Begutachtungsverfahren eine längere Funk­
tionsperiode von vier Jahren vorgesehen. Für eine 
längere Funktionsdauer sprechen jedenfalls ein 
höheres Maß an Kontinuität in der Führung der 
Geschäfte einer Klinik und damit auch Abteilung 
einer Krankenanstalt und die Vermeidung von 
Unruhen bei zu kurzen Amtsperioden oder zumin­
dest potentiell zu häufigem Wechse!. Diese Überle­
gungen konsequent weiterverfolgend wurde 
schließlich in den abschließenden Beratungen zwi­
schen den drei Medizinischen Fakultäten Überein­
stimmung erzielt, eine fünf jährige Funktionsdauer 
für den Klinikvorstand vorzuschlagen. Maßgebend 
dafür sind die internationalen Erfahrungen und 
Vergleiche, die Stärkung der Verantwortung 
gegenüber dem Träger der Krankenanstalt, länger­
fristige Planungen und deren Umsetzung auch im 
Forschungsbereich zu ermöglichen, sowie insge­
samt eine ruhige, kontinuierliche und damit erfolg­
versprechende Tätigkeit des Klinikvorstandes zu 
ermöglichen. Ähnliche Überlegungen waren auch 
maßgebend, von der Einschränkung· auf eine ein­
malige Wiederwahl des Klinik(Instituts)vorstandes 

im seinerzeitigen Gesetzentwurf, der in Begutach­
tung stand, abzugehen und damit eine nicht 
begrenzte Wiederwahl zum Klinikvorstand vorzu­
sehen. Eine Einschränkung auf eine einmalige Wie­
derwahl wäre gerade für den Wunsch nach Fortset­
zung einer erfolgreichen Klinikführung sachlich 
nicht vertretbar. Als komplementäre Regelung wird 
daher aber eine zusätzliche Bestimmung über einen 
Antrag auf Abberufung von einer Funktion neu in 
den Gesetzentwurf aufgenommen (siehe hiezu 
auch § 54a Abs. 8). 

Um aber die kontinuierliche Führung einer Kli­
nik (eines Instituts) zu gewährleisten, ist weiters 
eine Bestimmung aufgenommen worden, wonach 
der jeweils amtierende Klinik(Instituts)vorstand 
über seine Funktionsdauer hinaus bis zum Amtsan­
tritt des neu bestellten Klinik(lnstituts)vorstandes 
die Geschäfte eines Klinik(lnstituts)vorstandes wei-
terführt. . 

Zum Stellvertreter des Klinikvorstandes von in 
. Klinische Abteilungen gegliederten Kliniken sind 
auf Grund der Klinik(Instituts)ordnung je nach den 
Bedürfnissen des Instituts ein oder zwei Stellvertre­
ter aus dem Kreis der übrigen Leiter der Klinischen 
Abteilung sowie, soweit dies nicht möglich ist, aus 
dem Kreis der (weiteren) Universitätslehrer zu 
wählen. 

Abs. 6 regelt die Bestellung des Leiters (Stellver­
treters) einer Klinischen Abteilung: Die Stellvertre-­
tungsregdung orientiert sich an der bisher gelten­
den Bestimmung für den Klinikvorstand (siehe 
oben zu Abs. 4). 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Leitung einer 
Universitätsklinik oder einer Klinischen Abteilung 
wird bei Abs. 7 von dem zwischen allen drei Medi­
zinischen Fakultäten konsentierten Grundsatz, 
wonach für eine derartige Funktion jedenfalls ein 
"volles Berufungsverfahren" für alle Universitäts­
professoren Voraussetzung sein soll, ausgegangen. 
Im Hinblick auf Abs. 6, wonach zum Leiter einer 
Klinischen Abteilung ein Ordentlicher oder Außer­
ordentlicher Professor zu bestellen ist (diesbezüg­
lich sei sowohl auf den Beschluß der Medizinischen 
Fakultät ,,Agendenkatalog zur Neustrukturierung 
der Medizinischen Fakultät der Universität Wien" 
wie auch auf die Beratungsergebnisse mit den drei 
Medizinischen Fakultäten verwiesen) und auf 
Abs. 5, wonach der Klinikvorstand von in Klinische 
Abteilungen gegliederte Kliniken oder Klinischen 
.Instituten aus dem Kreis der Leiter der Klinischen 
Abteilungen zu wählen ist (gleichfalls gemäß dem _ 
Vorschlag der Medizinischen Fakultät Wien wie 
auch in Übereinstimmung d~r drei Medizinischen 
Fakultäten), war im Sinne der Gleichbehandlung 
von ungegliederten und gegliederten Kliniken und 
Klinischen Instituten darauf Bedacht zu nehmen. 
Als Klinikvorstand ist demzufolge ein Ordentlicher 
oder Außerordentlicher Universitätsprofessor vor­
zusehen. Während nach geltendem Universitäts-
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Organisationsrecht alle Dienstposten (Planstellen) 
eines Ordentlichen Universitätsprofessors gemäß 
§§ 26 bis 28 auszuschreiben sind und von der Beru­
fungskommission ein Besetzungsvorschlag (in der 
Regel ~in Ternavorschlag) zu erstellen ist, wäre 
somit auch für den Außerordentlichen Universitäts­
professor, für den allgemein die Bestimmungen des 
§ 31 UOG gelten - sofern mit seiner Ernennung 
die Betrauung mit der Leitung einer Universitätskli­
nik oder die Leitung einer Klinischen Abteilung 
vorgesehen bzw. verbunden ist, im Hinblick auf 
den Sonderfall "Klinikvorstand" wie auch für den 
"Leiter einer Klinischen Abteilung" -, ein Beset­
zungsvorschlag mit den Namen der drei am besten 
geeigneten Kandidaten Voraussetzung. Zum Stell­
vertreter ist, wie bisher, ein Universitätslehrer der 
Klinik (des Instituts) zu bestellen. In diesem 
Zusammenhang wird angemerkt, daß die von ver­
schiedener Seite gewünschte Berufung auch von 
Ausländern zu Außerord~ntlichen Universitätspro­
fessoren nicht im UOG zu regeln ist, sondern im 
Dienstrecht und Staatsbürgerschaftsrecht. 

Durch Abs. 8 soll nach übereinstimmender Auf­
fassung der drei Medizinischen Fakultäten für die 
Leitungsfui1ktionen des Klinik(Instituts )vorstandes 
sowie des Leiters einer Klinischen Abteilung die 
Möglichkeit einer Abberufung von diesen Funktio­
nen eröffnet werden; dies allerdings nur aus 
schwerwiegenden Gründen und unter besonders 
qualifizierten Voraussetzungen, nämlich einem 
Antrag mit einer Zweidrittelmehrheit sowohl der 
Klinik(Instituts)konferenz als auch des Fakultäts­
kollegiums. 

2. Zu § 54b: 

Der neue § 54b regelt den Wirkungsbereich des 
Klinik(Instituts)vorstandes, der Leiter der Klini­
schen Abteilungen sowie der Klinik(Instituts)konfe­
renz. 

Der Klinikvorstand hat für den universitären 
Bereich grundsätzlich den in § 51 als Wirkungsbe­
reich des Institutsvorstandes angegebenen Wir­
kungsbereich (siehe unten). Der Tatsache, daß die 
Universitätsklinik (Institut) bzw. die Klinische 
Abteilung gleichzeitig Teil (= Abteilung) einer 
öffentlichen Krankenanstalt sein soll, ist durch Son­
derregelungen Rechnung zli tragen, die sowohl in 
§ 54 allgemein wie auch in § 54b im besonderen 
enthalten sind. Des weiteren wird in .§ 54b (Abs. 3) 
auch der Wirkungsbereich des Leiters der Klini­
schen Abteilung festgelegt. Kernstück der neuen 
Regelung ist die Verantwortlichkeit des Leiters der 
Klinischen Abteilung für die Krankenpflege und 
Krankenversorgung ("Primararztverantwortlich­
keit") der von ihm geleiteten Klinischen Abteilung; 
dh. er ist insbesondere für die fachliche Führung 
der Klinischen Abteilung verantwortlich und 
bestimmt unabhängig die Art der Untersuchungs­
und Behandlungsmethoden nach dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft. 

Die Wirkungsbereiche des Klinik(Instituts)vor­
standes und des Leiters einer Klinischen Abteilung 
bei in Klinische Abteilungen gegliederten Kliniken 
(Instituten) war eine der eingehend diskutierten 
Fragen im Zuge der Vorbereitung des vorliegenden 
Gesetzentwurfes. Durch ausgewogene Gestaltung 
der Wirkungsbereiche und Kompetenzen des Kli­
nik(Instituts)vorstandes sowie des Leiters einer Kli­
nischen Abteilung sollten insbesondere folgende 
Ziele erreicht werden: Für die Klinik (Institut) als 
Ganzes sollte eine starke Kompetenz zugunsten 
der einheitlichen Gesamtführung der Klinik (Insti­
tut) gesichert sein, um bei einer Gliederung in 
Abteilungen ein "Auseinanderfallen" der Klinik zu 
verhindern. Andererseits sollten die Klinischen 
Abteilungen doch über so viel Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortung verfügen, um erfolgverspre­
chende Arbeit in Forschung und Lehre sowie Kran­
kenversorgung sicherzustellen; aber auch, um für 
den Leiter einer Klinischen Abteilung eine auch im 
nationalen wie internationalen Vergleich attraktive 
Funktion und Aufgabe im Rahmen einer Medizini­
schen Fakultät bzw. einer Krankenanstalt zur Ver­
fügung zu haben. 

Im einzelnen stellt sich der Wirkungsbereich des 
Klinik(Instituts)vorstands wie folgt dar: 

Klinik(Instituts )vorstand 

Gemäß § 51 UOG hat der Klinik(Instituts)vor­
stand alle dem Institut zugewiesenen Aufgaben 
(§ 49 UOG) zu besorgen, die nicht ausdrücklich 
der Instituts(Klinik)konferenz zugewiesen sind 
(§ 52 im Zusammenhang mit § 54b Abs. 4 und 5). 
Dem Klinik(Insituts)vorstand obliegt dabei insbe­
sondere:· 

die Führung der laufenden Geschäfte des Insti­
tutes nach Maßgabe der Gesetze und Verord­
nungen; 

die Vorsorge für die Sicherstellung der Aus­
übung der Lehrbefugnis und Unterrichtsbefug­
nissowie der Benützung der Institutseinrichtun­
gen für wissenschaftliche Arbeiten auf den zum 
Wirkungsbereich des Institutes zählenden 
Gebieten der Wissenschaft durch die hiefür 
berechtigten Personen; hi"ebei hat der Kli­
nik(lnstituts)vorstand hinsichtlich Personal­
und Sachausstattung entsprechend den zur Ver­
fügung stehenden Mitteln auf die Bedürfnisse 
und Vorschläge der am Institut tätigen Univer­
sitätslehrer, insbesondere der Ordentlichen Pro­
fessoren, Bedacht zu nehmen; 

die Vorsorge für die Sicherstellu~g der Lern­
freiheit der Studierenden, insbesondere auch im 
Hinblick auf den Grundsatz der Vielfalt der 
wissenschaftlichen Lehrmeinungen und wissen­
schaftlichen Methoden; 

die Ausarbeitung der Vorschläge zum Budget 
und zum Stellenplan und die Auf teilung der 
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dem Institut zugewiesenen Mittel und Planstel­
len nach Anhörung der Klinik(Instituts)konfe­
renz (§ 48 Abs. 6) auf einzelne näher umschrie­
bene Verwendungszwecke, insbesondere auf 
Abteilungen und Arbeitsgruppen unter sinnge­
mäßer Anwendung von lit. b letzter Halbsatz; 
die Durchführung der Beschlüsse der Instituts­
konferenz, soweit dies in den Wirkungsbereich 
des Institutes fällt; 
die Wahrnehmung der Funktion des V orgesetz­
ten für das Klinik(Instituts) personal unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen der §§ 44 
Abs.3 und 45 Abs. 3 UOG; 
die Vertretung des Institutes; 
die Sicherstellung der Zusammenarbeit des 
Institutes mit anderen Universitätseinrichtungen 
zur Besorgung gemeinsamer Aufgaben oder 
zum gemeinsamen Betrieb maschineller Anla­
gen sowie zur gemeinsamen Benützung größe­
rer und kostspieliger Geräte. 

Gemäß dem Krankenanstaltenrecht (KIankenan­
staltengesetz - KAG des Bundes wie des 'jeweils in 
Betracht kommenden Landes, sowie der Anstalten­
ordnung) obliegt dem Klinik(Instituts)vorstand von 
nicht in Klinische Abteilungen gegliederten Univer­
sitätskliniken bzw. Kliniken (Instituten): 

die Leitung einer Krankenabteilung oder sonsti­
gen Organisationseinheit im Sinne des KAG 
und der Anstaltsordnung; 
Wahrnehmung der "Funktion des Vorgesetzten 
für das nicht-universitäre Personal der Kran­
kenabteilung, soweit dies dem Vorstand einer 
Krankenabteilung zukommen kann, Dienst­
und Fachaufsicht nach Maßgabe der Anstalts­
ordnung bzw. der Vereinbarung gemäß § 54 
Abs.5. 

Zu den einzelnen Absätzen: 

In Abs. 1 wird überdies ergänzend normiert, daß 
der Klinikvorstand im Falle der in Klinische Abtei­
lungen gegliederten Klinik sein Weisungsrecht im 
Wege der Leiter der Klinischen Abteilung~n aus­
übt, wobei die Leiter der Klinischen AbteIlungen 
jedoch vom Weisungsrecht des Klinik(Inst!tuts)~or­
standes hinsichtlich ihrer Aufgaben als LeIter emer 
Abteilung oder sonstigen Organisationseinheit der 
Krankenanstalt ausgenommen sind. 

Vom Weisungsrecht des Klinikvorstandes ist 
weiters auch dessen unmittelbare Tätigkeit in Lehre 
und Forschung ausgenommen, soweit es sich nicht 
um Koordinationsaufgaben des Klinikvorstandes 
handelt. Das Weisungsrecht des Klinikvorstandes 
gegenüber den Klinischen :'--bteilunge~ stell~ sic~ 
inhaltlich daher im wesentlIchen als em "RIchtli­
nien -Weisungsrecht" dar. 

Der Wirkungsbereich des Leiters einer Klini­
schen Abteilung stellt sich wie folgt dar: 

Leiter einer Klinischen Abteilung 

Im Falle einer Gliederung einer Klinik (eines 
Instituts) in Klinische Abteilungen übernimmt der 
jeweilige Leiter dieser Klinischen Abteilung für de~ 
Bereich der von ihm geleiteten Klinischen Abtei-
lung im uni ver s i t ä ren B e r e ich . . 
- die Führung der laufenden Geschäfte der KlIm-

schen Abteilung nach Maßgabe der Gesetze 
und Verordnungen sowie im Rahmen der 
Beschlüsse der Klinik(Instituts)konferenz und 
der Weisungen des Klinik(Instituts)vorstande~, 
ausgenommen die selbständige wissenschaftlt­
che Forschung und Lehre; 
die Vorsorge für die Sicherstellung der Lehrbe­
fugnis und Unterrichtsbefugnis so,,:,i~ der 
Benützung der Einrichtungen der K~m,schen 
Abteilung für wissenschaftliche Arbeiten auf 
dem zum Wirkungsbereich der Klinischen 
Abteilung zählenden Gebiet(en) der Wissen­
schaft durch die hiefür berechtigten Personen; 
die Vorsorge für die Sicherstellung der Le~n­
freiheit der Studierenden, insbesondere auch Im 
Hinblick auf den Grundsatz der Vielfalt der 
wissenschaftlichen Lehrmeinungen und wissen­
schaftlichen Methoden; 
die Ausarbeitung der Vorschläge zum Budget 
und zumSteIlenplan und die Auf teilung der der 
Klinischen Abteilung zugewiesenen Mittel und 
Planstellen auf einzelne näher umschriebene 
Veroendungszwecke, insbesondere auf Kran­
kenstationen und Arbeitsgruppen ; 
die Durchführung von Beschlüssen der Kli­
nik(Instituts)konferenz und Weisungen des Kli­
nik(Instituts)vorstandes, soweit dies in den Wir­
kungsbereich der Klinischen Abteilung fällt; 
Wahrnehmung der Funktion des Vorgesetzten 
für das Personal der Klinischen Abteilung; 
die Sicherstellung der Zusammenarbeit der Kli­
nischen Abteilung mit anderen Universitätsein­
richtungen zur Besorgung gemeinsamer Aufga­
ben oder zum gemeinsamen Betrieb maschinel­
le~ Anlagen sowie zur gemeinsamen Benützung 
größerer und kostspieliger Geräte; 

Im B e r eie h der K r a n k e n p f leg e 

die Verantwortung für die Ausübung der ärztli­
chen Tätigkeit im Bereich der Klinischen Abtei­
lung; 
Wahrnehmung der Funktion des V orgesetz~e~ 
für das nicht-universitäre Personal der Khm­
schen Abteilung, soweit dies dem Leiter einer 

. Klinischen Abteilung zukommen kann, Die~s~­
~nd Fachaufsicht für den Bereich der Kltm­
schen Abteilung nach Maßgabe der Anstalts­
ordnung bzw. der Vereinbarung gemäß § 54 
Abs.5. 

Abs. 3 regelt den Wirkungsbereich des Leiters 
einer Klinischen Abteilung, wobei ergänzend auch 
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noch abgrenzende Bestimmungen in anderen 
Absätzen (so zB die Abs. 1 und 2) mit zu beachten 
sind. 

Der Wirkungsbereich der Instituts(Klinik)konfe­
renz ist gegenwärtig in § 54 Abs. 10 geregelt und 
soll - unverändert - systematisch· richtig, hin­
künftig in § 54b Abs. 4 und 5 im Zusammenhang 
mit dem Wirkungsbereich aller Organe der Klinik 
(des Instituts) geregelt werden. 

In Abs. 5 schließlich findet die Klinikordnung 
ihre Regelung, die grundsätzlich dem bisherigen 
§ 55 Abs. 1 entspricht, mit etwas deutlicherer Struk­
turierung gegenüber der bisherigen Formulierung. 
Neu ist in diesem Zusammenhang die Bestimmung 
über die Abhaltung regelmäßiger, wenn möglich 
wöchentlicher, Arbeitskonferenzen aller Leiter 
(Stellvertreter) Klinischer Abteilungen mit dem Kli­
nikvorstand (Stellvertreter), die in die Klinik(Insti­
tuts)ordnung aufgenommen werden. 

Zu Art. I Z 5 (§ 55): 

Neu ist der Vorschlag, die gesetzliche Möglich-
/ keit zu bieten, daß Kliniken und Institute an Medi­

zinischen Fakultäten zu Fachbereichen zusammen­
gefaßt werden können. Gegenwärtig sieht das 
UOG für Fakultäten nur Institute (Universitätskli­
niken), Gemeinsame Einrichtunge-n, Studienkom­
missionen und Fachgruppen vor. Fachgruppen stel­
len die Gliederung der Fakultät nach Maßgabe der 
Systematik der der Fakultät anvertrauten Wissen­
schaften (§ 62 Abs. 1) dar, wobei der Fachgruppen­
kommission die Befugnis übertragen wurde - mit 
Ausnahme der Kompetenzen des § 65 Abs. 1 lit. b 
(Budget- und Dienstpostenplankommission) - in 
allen Angelegenheiten, die sich aUf die in ihr 
zusammengeschlossenen Institute beziehen, an 
Stelle des Fakultätskollegiums zu entscheiden. 
Gemäß § 111 Abs. 1 kann die Gliederung in Fach­
gruppen unterbleiben, und tatsächlich wurde von 
den Universitäten und Fakultäten seit Inkrafttreten 
des UOG von der Gliederung in Fachgruppen nur 
sehr wenig Gebrauch gemacht. 

Im Verlaufe der Überlegungen zu einer Neuord­
nung der Struktur Medizinischer Fakultäten, im 
besonderen der Klinischen Bereiche, wurde nicht 
nur die Notwendigkeit der Gliederung von Klini­
ken und Instituten in Abteilungen (wäre schon bis­
her möglich) und (neu) Klinische Abteilungen 
erkannt und vorgeschlagen, sondern auch die 
Zusammenfassung von Universitätskliniken und 
Instituten an Medizinischen Fakultäten nach Maß~ 
gabe derSysteinatik der ihnen anvertrauten 
Gebiete der Forschung und Lehre sowie der Kran-' 
kenbehandlung und Krankenpflege zu den Institu­
ten und Universitätskliniken übergeordneten koor­
dinierenden Einheiten. Im Hinblick auf die Beson­
derheit des Klinischen Bereiches der Medizinischen 
Fakultäten (Krankenanstalt - Krankenpflege) und 
der Tatsache, daß diese nicht an Stelle der Fakultät 

bzw. des Kollegialorgans dieser Koordinationsein­
heit treten soll, wurde davon Abstand genommen, 
die gesetzlich bereits derzeit mögliche Gliederung 
der "Fach gruppe" wirksam werden zu lassen, son­
dern die neue organisatorische Gliederungsform 
des "Fachbereiches" an- Medizinischen Fakultäten 
einzuführen. Gleichzeitig damit sollen die Funktion 
und AufgabensteIlung sowie die Organe des Fach­
bereichs, der Vorsitzende des Fachbereichs (Fach­
bereichsvorsitzende) urid die Fachbereichskonfe- ~ 
renz, geregelt werden. Zur KlarsteIlung sei nur dar­
auf verwiesen, daß für die Funktion des Vorsitzen­
den eine einmalige Wiederwahl zulässig ist, dh. 
unmittelbar aufeinanderfolgend sollen nur zwei 
Funktionsperioden ausgeübt werden können. 

Die Einrichtung eines Fachbereiches ist fakulta­
tiv, ausgenommen den Fall des § 54 Abs. 6 (siehe 
oben). 

Für die Fachbereichskonferenz wird zunächst 
von dem von der Medizinischen Fakultät Wien mit 
Mehrheit beschlossenen Vorschlag, derzufolge alle 
Klinik- und Institutskonferenzen der Kliniken und 
Institute des jeweiligen Fachbereiches die Fachbe­
reichskonferenz bilden würden, ausgegangen. Da 
für eine derartige Regelung und Gestaltung der 
Fachbereichskonferenz jedoch anzumerken wäre, 
daß es sich solchermaßen eher um eine "gemein­
same Vollversammlung" aller Klinik- und Instituts­
konferenzen des Fachbereichs handeln würde, und 
dadurch auch in einigen Fachbereichen ein zahlen­
mäßig überaus großes Organ entstehen müßte, das 
nicht mehr dem Sinne und den Funktionen einer 
bevollmächtigten Kommission oder einer "Konfe­
renz" als Koordinationsorgan entsprechen würde, 
wird deshalb eine ergänzende Regelung für die 
Zusammensetzung der Fachbereichskonferenz vor­
geschlagen, um zahlenmäßig zu große Fachbe­
reichskonferenzen zu verhindern. Sollte die Fach­
bereichskonferenz durch die Zusammensetzung 
aller Klinik- und Institutskonferenzen des Fachbe­
reichs eine Mitgliederzahl von mehr als fünfzig 
erreichen, so hätte das Fakultätskollegium die 
Zusammensetzung durch Delegierte der jeweiligen 
Klinik- und Institutskonferenzen unter Wahrung 

- der Zusammensetzung der Instituts(Klinik)konfe­
renz gemäß § 50 Abs. 3 und 7, dh. unter Wahrung 
der drittelparitätischen Zusammensetzung von Kli­
nik(Instituts)konferenzen, zu beschließen. Die Zahl 
"fünfzig~' wurde im Hinblick darauf gewählt, daß 
größere Kollegialorgane wohl riur sehr schwer als 
Kommission arbeitsfähig sind und gerade auch die 
zahlenmäßige Größe von Kollegialorganen einen 
oftmaligen Kritikpunkt am UOG darstellte. Mit 
dieser gesetzlichen Bestimmung, die eine nähere 
Regelung durch das jeweilige Fakultätskollegium 
vorsieht, wäre jedenfalls gesichert, daß die Fachbe­
reichskonferenzen so zusammengesetzt sein wür­
den, wie dies üblicherweise bei einer (zahlenmäßig 
schon sehr großen) bevollmächtigten Kommission 
der Fakultät der Fall wäre. 
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Der Fachbereichskonferenz obliegt die Beratung 
aller Angelgenheiten, die den Wirkungsbereich der 
zum Fachbereich gehörenden Universitätskliniken 
und Institute betreffen und den Bereich einer Kli­
nik oder eines Institutes übersteigen. Dazu zählen 
die Koordination in der Lehre, soweit sie den Fach­
bereich betrifft, Angelegenheiten der Forschung, 
wie etwa die Koordinierung im Bereich der For­
schungseinrichtungen des Fachbereiches, die Steue­
rung der postpromotionellen ärztlichen Ausbildung 
und Weiterbildung ; im Bereich der Krankenpflege 
im neuen AKH Wien sollten auch im Fachbereich 
gewisse Funktionen erfüllt werden, wie etwa die 
Einteilung der Operationssäle und anderes mehr. 
Sofern der Fachbereich auch organisatorische Auf­
gaben der Krankenanstalt zu besorgen hat, so zB 
Operationssaal-Einteilung oder die Organisation 
der Facharztausbildung, so ist dies gemäß § 54 
Abs. 5 zu vereinbaren. 

Zu Art. I Z 6 (§ 56): 

Der bisherige § 56 "Gemeinsame Einrichtungen 
von Instituten" sollte - wie bereits zu Art. I Z 2 
(§ 53a) ausgeführt - im Interesse einer'systemati­
sehen Zusammenfassung der "Sonderbestimmun­
gen für Medizinische Fakultäten", für Kliniken und 
Institute der Medizinischen Fakultäten und deren 
Einbau in das UOG, vorgezogen und unverändert 
als § 53a in der Systematik des UOG richtig, am 
Ende der für alle Institute geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen und vor den Sonderbestimmungen 
für Medizinische Fakultäten eingebaut werden. 

Der neue § 56 soll nunmehr Regelungen für 
"Gemeinsame Einrichtungen von Kliniken und 
Instituten" enthalten. Es handelt sich dabei um 
gemeinsame Einrichtungen für zwei oder mehrere 
Kliniken oder Institute, wie zB für medizinische 
Groß-, Forschungs-, Diagnose- oder Therapiege­
räte (als Beispiel etwa die Organisationsform für 
NMR oder dergleichen). 

Gegenüber dem im Jahre 1986 zur Begutachtung 
ausgesendeten Gesetzentwurf ist der seinerzeit vor­
geschlagene ,,§ 56a - Besondere (Klinische) Ein­
richtungen an Medizinischen Fakultäten" im Hin­
blick auf die UOG-Novelle 1987, BGBI. Nr.654/ 
1987, in der Regierungsvorlage nicht mehr enthal­
·ien. Die UOG-Novelle 1987 hat ua. durch eine 
Abänderung des § 83 Abs. 3 ("Die besonderen Uni­
versitätseinrichtungen unterstehen unbeschadet der 
Bestimmungen ,der §§ 84 Abs. 3und 90 Abs. 6 dem 
entsprechend dem Wirkungsbereich der besonde­
ren Universitätseinrichtung zuständigen Kollegial­
organ") die Möglichkeit gebracht "Besondere Uni­
versitätseinrichtungen" auch im Rahmen von 
Fakultäten (zuvor nur hinsichtlich der Gesamt-Uni­
versität "direkt dem obersten Kollegialorgan unter­
stellt") einzurichten. Eine besondere gesetzliche 
Ermächtigung - wie dies im § 56a des seinerzeiti­
gen Entwurfes für Besondere Einrichtungen (an 

Medizinischen Fakultäten) vorgesehen war - ist 
damit entbehrlich. 

Zu Art. 1 Z 7 (§ 95 Abs. 2 und 3) und Z 8: 

Eine für die Universitätsorganisation neue Rege­
lung ist ohne Frage auch die von allen Medizini­
schen Fakultäten mitgetragene Regelung für die 
(neuen) Abs. 2 und 3 zu § 95. 

§ 95 regelt bekanntlich die dem obersten Kollegi­
alorgan der Universität und dem Bundesministe­
rium für Wissenschaft und Forschung vorzulegen­
den Arbeitsberichte. Diesen Gesetzesbestimmungen 
des § 95 zufolge hat jeder Institutsvorstand in 
Abständen von drei Jahren nach Anhörung der 
Institutskonferenz dem obersten Kollegialorgan 
und dem Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung einen, Arbeitsbericht vorzulegen, der 
mindestens folgende Angaben zu enthalten hat: 

a) Bezeichnung und Stundenzahl der in den 
vergangenen drei Studienjahren durchge­
führten Lehrveranstaltungen und die Zahl 
der für jede Lehrveranstaltung inskribierten 
Hörer; 

b) Titel der Diplomarbeiten und Dissertationen, 
die von den am Institut tätigen Universitäts­
lehrern betreut wurden, und Angaben; ob 
diese Arbeiten als Institutsarbeit, Hausarbeit 
oder Klausurarbeit angefertigt wurden; 

c) am Institut durchgeführte wissenschaftliche 
Arbeiten und Forschungsprojekte aller Art 
(§ 49 Abs. 1 erster Satz); Angabe, ob die 
Ergebnisse schon publiziert wurden, und 
bibliographische Daten derartiger Publikatio­
nen; ferner am Institut laufende wissenschaft­
liche Arbeiten und Forschungsprojekte aller 
Art; 

d) sonstige Angaben und Mitteilungen über 
wichtige Institutsangelegenheiten. 

Für den Bereich des obersten Kollegialorgans 
sind hinsichtlich der vorgelegten Arbeitsberichte 
auf Grund der gegenwärtigen Gesetzeslage unmit­
telbar keine weiteren Konsequenzen vorgesehen. 
Gemäß § 95 Abs. 5 ist dem Bundesminister für Wis­
senschaft und Forschung aufgetragen, die Arbeits­
berichte bei der Verfassung des Hochschulberichtes 
(§ 44 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz) zu 
verwerten. Es darf in diesem Zusammenhang auch 
auf die' seinerzeitigen Erläuterungen zur Regie­
rungsvorlage für das UOG (888 der Beilagen zu 
den Stenographischen Protokollen XIII. GP, S 178, 
zu § 95) verwiesen werden. Insbesondere verweisen 
die Erläuterungen darauf, daß zusätzlich zu den 
der zentralen Verwaltung auferlegten Aufgaben 
der Sammlung, Sichtung und Auswertung von 
Informationen jeder Art in Form von Amtsstatisti­
ken mit dieser Bestimmung im UOG die regelmä­
ßige Erstattung von Berichten gesetzlich verankert 
werden sollte, die nähere Informationen über die 
Lehr- und Forschungstätigkeit einschließlich der 
wissenschaftlichen Publikationen enthalten sollen. 
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Gemäß dem neuen, im Entwurf enthaltenen 
Abs. 2 sollen die Arbeitsberichte von Kliniken und 
Instituten auch Arbeitsberichte von - sofern einge­
richtet - Klinischen Abteilungen enthalten. Im 
Hinblick auf die Funktion der Universitätsklinik als 
Teil einer Krankenanstalt (Abteilung gemäß Kran­
kenanstaltengesetz) ist allen Arbeitsberichten (des 
Klinischen Bereiches) eine zahlenmäßige Übersicht 
über die Leistungen in der Patientenversorgung 
anzuschließen. Diese Arbeitsberichte sind - in 
Abweichung von § 95 Abs. 1 - zunächst dem 
Fakultätskollegium zur Stellungnahme und (erst) in 
der weiteren Folge dem obersten Kollegialorgan 
(das ist der jeweilige Akademische Senat) und dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
vorzulegen. Als Kommentar und Begründung für 
diese Regelung wird im Agendenkatalog angeführt, 
daß "dies dem Fakultätskollegium die Erfüllung 
seiner in § 64 angegebenen Aufgaben (Anmerkung: 
gemeint dürfte insbesondere § 64 Abs. 3 lie. c: 
Koordinierung und Kontrolle der Lehr- und For­
schungstätigkeit der Institute und der sonstigen der 
Fakultät zugeordneten Universitäts einrichtungen, 
insbesondere die Vorsorge für die Vollständigkeit 
der Lehrgebiete, sein) erleichtern soll". Desweite­
ren wird darauf hingewiesen, daß "die Befassung 
des Akademischen Senates mit den Arbeitsberich­
ten nur mit Stellungnahmen des Fakultätskolle­
giums sinnvoll gestaltet werden kann". 

Der neue Abs. 3 zu § 95 soll - dem Kommentar 
und der Begründung des "Agendenkatalogs" 
zufolge - "sicherstellen, daß zumindest in dreijäh­
rigen Abständen von der Fakultät Maßnahmen 
~esetzt werden können (Personalumschichtungen, 
Anderungen der Dotationen, der Raumzuteilung, 
ua. mehr), die zum Wiederherstellen der vollen 
Funktionfähigkeit einer Klinik, eines Instituts oder 
einer Klinischen Abteilung führen". Die Erstellung 
eines Gutachtens zählt für einen Angehörigen einer, 
österreichischen Medizinischen Fakultät zu dessen 
Dienstobliegenheiten. Es soll aber in diesem 
Zusammenhang keineswegs verschwiegen werden, 
daß im Zuge der Diskussion um eine neue Struktur 
des Klinischen Bereiches der Medizinischen Fakul­
tät ua. auch darauf hingewiesen wurde, daß im 
Rahmen einer "tiefergreifenden Wertung" auch die 
Leitungsfunktion eines Klinik(Instituts)vorstandes 
und des Leiters einer Klinischen Abteilung mitum­
faßt werden soll. Außer den oben bereits demon­
strativ genannten Maßnahmen (Personalumschich­
tungen, Änderungen der Dotationen, der Raumzu­
teilung, ua. mehr) sind zunächst - jedenfalls als 
gesetzliche Formulierung - keine weiteren Konse­
quenzen vorgesehen. 

Selbstverständlich bliebe es einer Klinik(Insti­
tuts) konferenz oder einem Fakultätskollegium 
unbenommen, mit Mehrheit "Beschlüsse aller Art" 
zu fassen, die zB unter anderem auch darin beste­
hen könnten, gegenüber dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung etwa die "Empfeh-

lung" auszusprechen, weitergehende Maßnahmen 
zu erwägen, wie etwa die Überprüfung der Betrau­
ung mit einer Leitungsfunktion. 

IH. Übergangsbestimmungen 

Zu § 1: 

Ziel der Übergangsbestimmungen ist, den Über­
gang von den bisher geltenden Bestimmungen auf 
die neuen gesetzlichen Bestimmungen für den Kli­
nischen Bereich der Medizinischen Fakultäten 
unter Beachtung der fachlichen Notwendigkeiten 
der medizinischen Wissenschaft ebenso wie jene 
einer Krankenanstalt herbeizuführen. Ohne Frage 
ist dabei differenziert und abgestimmt auf die Ver­
hältnisse und Entwicklungsnotwendigkeiten der 
jeweiligen Medizinischen Fakultät, wie auch der 
einzelnen Fächer vorzugehen. Desweiteren ist für 
die Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestimmun­
gen, dh. eine neue Organisation und Struktur für 
die Klinischen Bereiche der Medizinischen Fakultä­
ten, im Interesse einer klaglosen kontinuierlichen 
Patientenversorgung ~ber auch medizinischen Aus­
bildung, Lehre und Forschung, Ausgewogenheit 
und. ständige Beachtung aller dieser Umstände 
geboten. Die Übergangsbestimmungen sind in 
mehrfacher Hinsicht erforderlich: 

Einmal, um aufbauend auf dem Ist-Stand zur 
Zeit des Inkrafttretens der neuen gesetzlichen 
Bestimmungen, notwendige Erneuerungen und 
Anpassungen in organisatorischer Hinsicht 
ohne Behinderung durch zeitliche Festschrei­
bung der bestehenden Organisationsformen 
vornehmen zu können; 
zweitens, um jeder Fakultät .den Umfang, den 
konkreten Inhalt und den Zeitfaktor der Ver­
besserung und Modernisierung ihrer Struktur 
im wesentlichen zur Eigenentscheidung zu 
überlassen - wenn auch unter Wahrung legiti­
mer Erfordernisse der Krankenanstaltenträger 
und in Abstimmung mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung; 
drittens, um bestehende Leitungsfunktionen 
und Klinik(Instituts)verhältnisse - soweit sie 
strukturell und staatsfinanziell tragbar sind -
nach dem Grundsatz "paeta sunt servanda" 
bestehen zu lassen. 

Für die erforderlichen Übergangsbestimmungen 
war eine Unterscheidung in organisatorischer bzw. 
organisationsrechtlicher wie in personenbezogen­
organschaftlicher Hinsicht vorzunehmen. § 1 regelt 
den Übergang von den bisher geltenden gesetzli­
chen Bestimmungen zu den neuen im Hinblick auf 
die Organisation und die Organisationsformen des 
Klinischen Bereiches. Gemäß § 1 Abs. 1 ·sollen im 
Interesse der notwendigen kontinuierlichen Arbeit 
der Kliniken, Institute usw. alle zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehenden 
Kliniken, Institute und Gemeinsame Einrichtungen 
von Instituten, dh. alle Organisationseinheiten, wie 
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sie derzeit (Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes) eingerichtet sind, wie bisher auf unbe­
stimmte Zeit, das ist ohne zeitliche Begrenzung, bis 
zu einer neuen Entscheidung gemäß § 46 Abs. 2 
UOG über Errichtung, Benennung oder Auflas­
sung von Kliniken und Instituten (zunächst) weiter­
bestehen. 

Um darüber auch keinerlei Unsicherheiten auf­
kommen zu lassen, ist durch Abs. 2 weiters vorgese­
hen, daß vom Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
der weiteren Folge - gleichsam in der Form einer 
"Bilanz" - eine Feststellung ergeht, welche Orga­
nisationseinheiten an jeder Medizinischen Fakultät 
bestehen, die bis zur Entscheidung über neue Orga­
nisationseinheiten und Strukturen weiterbestehen. 

Alle Organisationseinheiten die neu zu den bis­
herigen, diese ergänzend, ganz oder teilweise ablö­
send oder überhaupt als neuer Organisationstyp 
(zB Gemeinsame Einrichtungen) errichtet werden 
sollen, sind gemäß Abs. 3 bereits auf GrunCl dieses 
Bundesgesetzes, dh. der neuen gesetzlichen Bestim­
mungen der §§ 54 bis 56 einzurichten. 

Für die Vollziehung dieses Bundesgesetzes und 
praktische Umsetzung wird dies für jede der drei 
Medizinischen Fakultäten eine auf die Erforder­
nisse jeder einzelnen Fakultät abgestimmte, V or­
gangsweise bedeuten: Bereits klar abzeichnend 
stellt sich der Weg für die Medizinische Fakultät in 
Wien dar. Nach jahrelanger Diskussion und Bera­
tung über die "nel,le Struktur" des Klinischen 
Bereiches sowie den Beschlüssen dieser Fakultät 
über die neue Organisation im Hinblick auf das 
neue AKH, über die zwischen dem Bund als Träger 
der Universität/Medizinische Fakultät und der 
Stadt als Träger der Krankenanstalt Allgemeines 
Krankenhaus der Stadt Wien - Universitätsklini­
ken (AKH) auch bereits grundsätzliche Überein­
stimmung herbeigeführt wurde, werden alle weite­
ren Schritte im Hinblick auf die neue' Struktur zu 
setzen sein. Ein Prozeß, der weitgehend mit dem 
vollständigen Bezug und der vollendeten Betriebs­
aufnahme im neuen Haus für das AKH Wien -
Universitätskliniken abgeschlossen sein wird. Bei 
den beiden anderen Medizinischen Fakultäten in 

-Innsbruck und Graz wird, was die Organisations­
formen des Klinischen Bereiches betrifft, bei der 
Vollziehung dieser gesetzlichen Bestimmungen von 
den jeweiligen Voraussetzungen dieser Fakultät 
auszugehen sein. Sowohl im der Medizinischen 
Fakultät selbst als auch zwischen Fakultät, Kran­
kenanstaltenträger (Steiermärkische Krankenan­
stalten GesmbH) und Bundesministerium für Wis­
senschaft .und Forschung sind gegenwärtig Bera­
tungen mit dem Ziel der Verbesserung der Organi­
sation und Struktur des Klinischen Bereiches im 
Gange. Die Universität Innsbruck geht zunächst 
gleichfalls von der derzeit bestehenden Organisa-

rion aus; zwischen Fakultät, 'Krankenanstaltenträ­
ger und Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung wird darüber zu befinden sein, ob und 
inwieweit der Klinische Bereich oder Teile davon 
zu verändern sind. 

Zu § 2: 

Der § 2 enthält die Übergangsbestimmungen für 
die leitenden Organe, wobei jeweils in Abs. 1 und 
Abs. 2 hinsichtlich Organisationsformen, die nach 
den bisher geltenden Bestimmungen errichtet, 
unverändert weiter bestehen bleiben und solchen, 
die auf Grund der neuen gesetzlichen Bestimmun­
gen neu errichtet werden, differenziert wird. 

" Durch Abs. 1 wird klargestellt, daß an all jenen 
Kliniken und Instituten, die unverändert bestehen 
bleiben, auch in der Leitung dieser Organisations­
einheiten keine Veränderung eintritt. 

Durch Abs. 2 Z 1 soll zunächst einmal festgelegt 
weiden, daß alle Ordentlichen Universitätsprofes­
soren, denen gegenwärtig die Leitung der Klinik 
oder eines Institutes obliegt und die solchermaßen 
durch ein volles Berufungsverfahren (vergleiche 
§§ 26 bis 28) berufen und in die Funktion bestellt 
wurden, im Interesse der Kontinuität der Arbeit der 
Kliniken und Institute sowie des Krankenanstalten­
betriebes, aber auch in Wahrung wohl erworbener 
Interessen und Funktionen, ein Recht' auf Bestel­
lung in eine ihrem bisherigen medizinisch-fachli­
chen Wirkungsbereich entsprechend annähernd 
gleichwertige leitende Funktion, dh. entweder Lei­
tung einer nicht in Klinische Abteilungen geglieder­
ten Klinik (Institut) oder Leitung einer Klinischen 
Abteilung einer größeren, in Klinische Abteilungen 
gegliederte Klinik, haben. 

Durch Abs. 2 Z 2 soll für eine Übergangszeit den 
Fakultätskollegien die Möglichkeit gegeben wer­
den, in speziellen Fällen Außerordnetliche Univer­
sitätsprofessoren an Medizinischen Fakultäten, die 
gemäß § 31 UOG ernannt und schon bisher mit der 
Leitung einer Organisationseinheit im Klinischen 
Bereich betraut waren, auch weiterhin mit dieser 
oder einer gleichartigen Funktion betraut zu lassen. 
In diesem Zusammenhang soll auch darauf hinge­
wiesen werden, daß Aufgabenbereiche von Außer­
ordentlichen Universtätsprofessoren gemäß § 31 
UOG hievon nicht berührt sind. 

In allen übrigen Fällen ist gemäß Abs. 2 Z 3 
jedenfalls entsprechend den neuen gesetzlichen 
Bestimmungen vorzugehen. 

Inkrafttreten und Vollziehung 

Zu Artikel II1: 

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen sollten 
möglichst sogleich mit der Yerlautbarung im Bun­
desgesetzblatt in Kraft treten, da sie intensiv und 

504 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 23 von 35

www.parlament.gv.at



24 504 der Beilagen 

grundlegend vorbereitet und zwischen allen drei 
Medizinischen Fakultäten abgestimmt wurden. Sie 
werden vor allem auch dem aktuellen Ereignis der 
Besiedlung des Neubaus für das AKH Wien 
gerecht, ohne deshalb eine "Lex Viennensis" zu 
sem. 

Bei richtiger und sachgerechter Handhabung der 
neuen Möglichkeiten können alle drei Medizini­
schen Fakultäten entscheidende Verbesserungen 

in der Patientenbetreuung, 
in der medizinischen Forschung, 
in prä- und postpromotioneller . Lehre und 
Unterricht 

erzielen. 

Schließlich werden die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen die Neuordnungen über den Ersatz 
des klinischen Mehraufwandes zwischen dem Bund 
und den Trägern der Kankenanstalten erleichtern. 
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Textgegenüberstellung 

Derzeitige Fassung: 

§ 46. (7) Die Institute Medizinischer Fakultäten und die Abteilungen solcher 
Institute, die zugl~ich Krankenabteilungen einer öffentlichen Krankenanstalt 
sind (§§ 54 und 55), sowie die Institute der Veterinärmedizinischen Universität, 
die auch der Brhandlung kranker Tiere dienen, führen die Bezeichnung Univer­
sidtsklinik. Anläßlich der Errichtung von Instituten an Medizinischen Fakultä­
ten für klinische Fächer ist auch anzuordnen, ob das Institut selbst oder ob 
Abteilungen des Institutes die Funktion einer Universitätsklinik zu übernehmen 
haben. Die Institutsvorstände (§ 51) von Universitätskliniken führen die Bezeich­
nung Klinikvorstand. 

Gemeinsame Einrichtungen von Instituten 

§ 56. (1) Zur Unterstützung der Tätigkeit'zweier oder mehrerer Institute, ins­
besondere zur Gewährleistung der interdisziplinären wissenschaftlichen Zusam­
menarbeit, ferner auch zur Bereitstellung, Instandhaltung und möglichst ratio­
nellen Ausnützung größerer und kostspieliger Apparate und Geräte und zur 
Durchführung von Forschungsvorhaben können gemeinsame Institutseinrich­
tungen errichtet werden. § 46 Abs. 2 gilt sinngemäß.' 

(2) Derartige Einrichtungen können auch zur Unterstützung der Lehr- und 
Forschungstätigkeit von Instituten mehrerer Universitäten errichtet werden. Die 
Aufgaben der zuständigen Kollegialorgane hat in diesem Fall eine bevollmäch­
tigte Kommission, die aus Vertretern aller beteiligten Kollegialorgane zusam­
menzusetzen ist, zu übernehmen. 

(3) Zum Vorstand gemeinsamer Institutseinrichtungen sind vom Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung nach Anhörung der Institutskonferenz der 
beteiligten Institute fachzuständige Universitätslehrer oder sonstige Mitarbeiter 
im wissenschaftlichen Betrieb zu bestellen. 

Sonderbestimmungen für Kliniken und Institute der Medizinischen Fakultäten 

§ 54. (1) Durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bleiben das Ärztege­
setz, BGBI. Nr. 92/1949, sowie das Krankenanstaltengesetz, BGBI. Nr. 1/1957, 
unberührt. 

Neue Fassung: 

§ 46. (7) Die Institute Medizinischer Fakultäten, die zugleich ärztliche Aufga­
ben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt zu erfüllen haben (§§ 54 und 
54a), sowie die Institute. der Veterinärmedizinischen Universität, die auch der 
Behandlung kranker Tiere dienen, führen die Bezeichnung Universitätsklinik 
oder Klinisches Institut. Anläßlich der Errichtung von Instituten an Medizini­
schen Fakultäten ist erforderlichenfalls anzuordnen, ob das Institut als Ganzes 
oder ob eine oder mehrere Abteilungen des Institutes die Funktion einer Univer­
sitätsklinik oder 'eines Klinischen Instituts oder einer Klinischen Abteilung zu 
übernehmen haben und ob das Institut oder eine Abteilung gemäß § 48 dem Kli­
nikbereich zugehört. Die Institutsvorstände (§ 51) von Universitätskliniken füh­
ren die Bezeichnung Klinikvorstand. 

. Gemeinsame Einrichtungen von Instituten 

§ 53a. (1) entspricht § 56 Abs. 1. 

§ 53a. (2) entspricht § 56 Abs. 2. 

§ 53a. (3) entspricht § 56 Abs. 3: 

Sonderbestimmungen für den Klinischen Bereich der Medizinischen Fakultäten 

§ 54. (1) Universitätskliniken sind jene Institute der Medizinischen Fakultäten, 
in denen im Rahmen einer Krankenanstalt auch ärztliche Leistungen unmittelbar 
am Menschen erbracht werden. Klinische Institute sind j~ne Institute der Medi-
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Derzeitige Fassung: 

(2) Die Bestimmungen des § 52 sind an den Kliniken und Instituten der Medi­
zinischen Fakultäten auf alle Angelegenheiten; die sich direkt und unmittelbar 
auf die Pflege und Behandlung kranker Menschen (§ 1 Abs. 2 Ärztegesetz) 
beziehen sowie auf wissenschaftliche Arbeiten und Aufgaben im Rahmen des 
öffentlichen Gesundheitswesens, die den Kliniken und Instituten der Medizini­
schen Fakultäten übertragen sind, nicht anzuwenden. 

(3) Bei der Errichtung von Universitätskliniken an Medizinischen Fakultäten 
gemäß § 46 Abs. 7 ist dasEinvernehmen mit der für die Krankenanstalt zustän­
digen Behörde herzustellen. Das gleiche gilt für Institute an Medizinischen 
Fakultäten, die im Sinne des § 2 Abs. 1 Z.7 des Krankenanstaltengesetzes als 
selbständige organisatorische Einrichtungen einer öffentlichen Krankenanstalt 
der ärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht bettlägeriger Kranker oder 
der Untersuchung von Gesunden dienen, für Institute an Medizinischen Fakultä­
ten, die, ohne für eine der oben erwähnten Aufgaben bestimmt zu sein, als Abtei­
lung einem öffentlichen Krankenhaus eingegliedert sind, sowie für Abteilungen 
von Instituten, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen. 

(4) Abweichend von den Bestimmungen des § 46 Abs. 5 können bei Bedarf 
auch zwei oder mehrere Universitätskliniken an derselben Medizinischen Fakul­
tät für dasselbe wissenschaftliche Fache eingerichtet werden. Ebenso ist· die 
Errichtung von Universitätskliniken für größere Teilgebiete eines wissenschaftli­
chen Faches zulässig. 

(5) Bei der Gliederung einer Universitätsklinik oder eines Institutes im Sinne 
des Abs. 3 in Krankenstationen und anderen' Abteilungen (§ 48) hat vor 
Beschlußfassung der Institutskonferenz der Klinikvorstand (Institutsvorstand) 
das Einvernehmen mit der für die betreffende Krankenanstalt zuständigen 
Behörde herzustellen. 

Neu e Fa s s u n g: 

zinischen Fakultäten, in denen im Rahmen einer Krankenanstalt ärztliche Lei­
stungen mittelbar für den Menschen erbracht werden. 

(2) Uni~ersitätskliniken und Klinische Institute können in Klinische Abteilun­
gen (§ 54a) und erforderlichenfalls auch in Abteilungen gemäß § 48 gegliedert 
werden. Zwei oder mehrere Kliniken können in medizinische Fachbereiche 
(§ 55) zusammengefaßt werden. Weitere Organisationseinheiten der Medizi'ni­
sehen Fakultäten können Gemeinsame Einrichtungen von Universitätskliniken 
und Klinischen Instituten (§ 56) sein. 

(3) Neben den Aufgaben der wissenschaftlichen Lehre und Forschung sowie 
den im Rahmen der Krankenanstalt zu erbringenden ärztlichen Leistungen kön­
nen Universitätskliniken und Klinischen Instituten auch Aufgaben im Rahmen 
des Gesundheitswesens übertragen werden, sofern anläßlich der Übertragung 
auch der Kostenersatz geregelt wird. 

(4) Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung bestimmt auf Antrag 
oder nach Anhörung des Fakultätskollegiums und nach Vereinbarung mit dem 
Träger der Krankenanstalt, welche Kliniken und Klinischen Institute, Klinischen 
Abteilungen oder anderen Abteilungen (§ 48) von diesen oder sonstigen Institu­
ten, Gemeinsamen Einrichtungen von Kliniken und Instituten (§ 56) berechtigt 
und verpflichtet sind, als Klinischer Bereich der Medizinischen Fakultät Aufga­
ben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt zu besorgen. 

(5) Die Medizinischen Fakultäten erfüllen ihre Lehr- und Forschungsaufga­
ben (§ 1) im Klinischen Bereich auch im Zusammenwirken mit öffentlichen 
Krankenanstalten. Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat hie­
für mit dem Träger der Krankenanstalt eine Vereinbarung (Abs. 4) zu treffen, 
wobei er jedenfalls folgendes zu beachten hat: 

1. Universitätskliniken und Klinische Institute haben - sofern sie nicht in 
Klinische Abteilungen gegliedert sind - dem Bereich einer Abteilung oder 
sonstigen Organisationseinheit der Krankenanstalt zu entsprechen. 

2. Sofern Universitätskliniken und Klinische Institute in Klinische Abteilun­
gen gegliedert sind, haben diese dem Bereich einer Abteilung oder sonsti­
gen Organisationseinheit der Krankenanstalt zu entsprechen oder hinsicht­, 
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Der z e i t i g e Fa s s u n g: 

(6) Soll sich die Tätigkeit einer Abteilung oder Arbeitsgruppe auch auf die 
Krankenpflege oder auf die Ausübung der Heilkunde (§ 1 Abs. 2 Ärztegesetz) 
erstrecken, so darf als Leiter nur eine Person bestellt bzw. gewählt werden, die 
den Bestimmungen des § 7 Abs. 4 des Krankenanstaltengesetzes entspricht. 

(7) Außer den im § 49 erwähnten Aufgaben der wissenschaftlichen Lehre und 
Forschung obliegt den Universitätskliniken und den im Abs. 3 erwähnten Institu-

Neue Fassung: 

lich der zu erfüllenden ärztlichen Aufgaben die Funktion einer Abteilung 
oder sonstigen Organisationseinheit der Krankenanstalt zu erfüllen; dies 
gilt sinngemäß für Gemeinsame Einrichtungen gemäß § 56, sofern zu 
deren Aufgaben auch die Erbringung ärztlicher Leistungen gehört. . 

3. Zum Leiter einer Universitätsklinik oder eines Klinischen Institutes, in dem 
ausschließlich oder vorwiegend ärztliche Tätigkeiten ausgeübt werden, hat 
ein Zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffen­
den Sonderfaches bestellt zu werden. Gleiches gilt für die Bestellung der 
Leiter Klinischer Abteilungen, sonstiger Abteilungen und Arbeitsgruppen 
(§ 48) sowie Gemeinsamer Einrichtungen gemäß § 56. 

4. Dem Klinik(Instituts)vorstand hat in Ergänzung zu § 51 Abs.2 lit. b die 
Vorsorge fÜr die Sicherstellung der Ausübung der ärztlichen Tätigkeit 
durch die hiezu berechtigten Personen zuzukommen; hiebei hat er hin­
sichtlich Personal- und Sachausstattung entsprechend den zur Verfügung 
stehenden Mitteln auch auf die Bedürfnisse der Klinischen Abteilungen 
Bedacht zu nehmen. Die Zuweisung von Funktionsbereichen, Dienstpo­
sten, Räumen, Großgeräten, Sach- und Finanzmitteln an die Klinische 
Abteilung hat dementsprechend auf Antrag oder nach Anhörung der Kli­
nik(lnstituts)konferenz durch den Klinik(Instituts)vorstand zu erfolgen, 
wobei diese der Bestätigung durch das Fakultätskollegium bedarf. Mit 
Zustimmung des Klinik(Instituts )vorstandes sollen Vereinbarungen zwi­
schen zwei oder mehreren Leitern von Klinischen Abteilungen über die 
zeitweise Inanspruchnahme von Personal, Räumen und Geräten der jeweils 
anderen Abteilung getroffen werden können. 

(6) Abweichend von den Bestimmungen des § 46 Abs. 5 können bei Bedarf 
. auch zwei oder mehrere Universitätskliniken an derselben Medizinischen Fakul­
tät für dasselbe wissenschaftliche Fach eingerichtet werden. Die so errichteten 
Kliniken müssen sich jedoch hinsichtlich ihrer wissenschaftlich-medizinischen 
Schwerpunkte ergänzen. Für mehrere derartige Kliniken ist jedenfalls ein medi­
zinischer Fachbereich (§ 55) zur Koordinierung der ihnen übertragenen Aufga­
ben zu errichten. Die Errichtung von Universitäts.kliniken für größere Teilge­
biete eines wissenschaftlichen Faches ist zulässig. 

(7) Die Tätigkeit von Bundesbediensteten, die Angehörige der Medizinischen 
Fakultät sind, als leitende Funktionäre in Abteilungen oder sonstigen Organisa-
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Derzeitige Fassung: 

ten der Medizinischen Fakultäten die Erfüllung derjenigen Aufgaben, die sich 
aus ihrer Stellung als Abteilung eines öffentlichen Krankenhauses ergeben, sowie 
die Erfüllung derjenigen Aufgaben, die ihnen im Rahmen des öffentlichen 
Gesundheitswesens übertragen sind. 

(8) Die gemäß § 49 Abs. 3 zum Budget und zum Dienstpostenplan zu stellen­
den Anträge haben sich nur auf die Erf~rdernisse der wissenschaftlichen Lehre 
und Forschung sowie die Erfordernisse zur Erfüllung allenfaJls übernommener 
Aufgaben im öffentlichen Gesundheitswesen, nicht jedoch auf die Erfordernisse 
der Krankenpflege und Krankenbehandlung zu erstrecken. 

(9) Zum Vorstand (Stellvertreter) von Universitätskliniken sowie von Institu­
ten, die ausschließlich oder vorwiegend mit den in Abs. 2 genannten Angelegen­
heiten bzw. Aufgaben befaßt sind, ist vom Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung nach Anhörung der Institutskonferenz und des Fakultätskollegiums 
ein Universitätslehrer zu bestellen. Institute, denen die Durchführung der Lehre 

. und Forschung in wissenschaftlichen Fächerrr obliegt, die Prüfungsfächer des 
zweiten und dritten Rigorosums der Studienrichtung Medizin (Bundesgesetz 
über die Studienrichtung Medizin, BGBI. Nr. 123/1973) sind, sind den Universi­
tätskliniken gleichgestellt; ob bei den übrigen Instituten die genannte Vorausset­
zung vorliegt, hat das Fakultätskollegium festzustellen. Klinikvorstände bzw. 
Vorstände von Instituten, die im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 7 des Krankenanstalten­
gesetzes der ärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht bettlägeriger Krane 
ker oder der Untersuchung von Gesunden zu dienen haben, müssen die im § 7 
Abs. 4 des Krankenanstaltengesetzes geforderte Qualifikation aufweisen. Dem 
Klinikvorstand kommt gleichzeitig die Funktion des Leiters der Krankenabtei­
lung eines öffentlichen Krankenhauses, das die Universitätsklinik darstellt, zu. 

(10) Der Wirkungsbereich der Institutskonferenz gemäß § 52 erstreckt sich 
auf Angelegenheiten der wissenschaftlichen Lehre und Forschung sowie der 
Universitätsverwaltung, jedoch ist die Institutskonferenz in Angelegenheiten, die 
auch die Krankenpflege und Krankenbehandlung berühren, berechtigt, Empfeh­
lungen auszusprechen. 

Neue Fassung: 

tionseinheiten von Krankenanstalten, ist nicht dem Bund zuzurechnen. Diese 
Tätigkeit bewirkt keine dienstrechtliche Veränderung. 

(8) Die Bestimmungen des § 52 sind an den Universitäts kliniken und Klini­
schen Instituten der Medizinischen Fakultäten auf alle Angelegenheiten, die sich 
auf die Ausübung des ärztlichen Berufes (§ 1 Abs. 2 Ärztegesetz) sowie auf wis­
senschaftliche Arbeiten und Aufgaben im Rahmen des Gesundheitswesens, die 
diesen Kliniken und Instituten übertragen sind, nicht anzuwenden. 

(9) Abteilungen anderer Krankenanstalten als solcher in Doppelfunktion mit 
Medizinischen Fakultäten gemäß Abs. 1 können für die Verbesserung und Inten­
sivierung des praktisch-medizinischen Unterrichtes herangezogen werden; dazu 
ist eine Vereinbarung mit dem Träger der Krankenanstalt und die Erteilung 
eines Lehrauftrages (§ 38 Abs. 4) an den Leiter der betreffenden Krankenanstal­
tenabteilung Voraussetzung. Sofern mehrere Abteilungen einer Krankenanstalt 
ständig in diesem Sinne herangezogen werden, so kann diesen von der betreffen­
den Medizinischen Fakultät die Bezeichnung "Lehrkrankenhaus" verliehen wer­
den. 

Kliniken, Institute und Klinische Abteilungen 

§ 54a. (1) Universitätskliniken und Klinische Institute sowie deren allfällige 
Untergliederungen sind zugleich Teile der Krankenanstalt und der Universitäts­
Organisation. Dementsprechend obliegen ihnen gleichermaßen die inder Ver­
einbarung gemäß § 54 Abs. 5 zugeordneten Aufgaben im Rahmen der Kranken-
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Der z e i t i g e Fa s s u n g: Neue Fassung: 

anstalt sowie im Sinne des § 46 auf den ihnen anvertrauten Gebieten der medizi­
nischen Wissenschaft die Erfüllung aller mit der Vorbereitung und Durchfüh~ 
rung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung zusammenhängenden Aufga­
ben; weiters obliegt ihnen die mit der Erfüllung ihrer wissenschaftlichen Aufga­
ben zusammenhängende Verwaltungstätigkeit, soweit sie nicht anderen Einrich­
tungen der Universität anvertraut sind. 

(2) Sofern Kliniken oder Klinische Institute in Klinische Abteilungen geglie­
dert sind, obliegen diesen neben den AMgaben als Abteilung oder sonstige brga­
nisationseinheit der Krankenanstalt (§ 54 Abs. 5 Z 2) die Angelegenheiten der 
Lehre und Forschung, die nicht der Klinik (dem Institut) als Ganzes zugeteilt 
sind. 

(3) Organe der Kliniken und Klinischen Institute sind der Klinik(Instituts)vor­
stand und die Klinik(Instituts)konferenz gemäß § 50 mit der Maßgabe der 
Bestimmungen § 54b Abs. 1 und 2 sowie 4 und 5. 

\J1 

(4) Zum Vorstand von nicht in Klinische Abteilungen gegliederten Universi- ~ 
tätskliniken sowie Klinischen Instituten ist vom Bundesminister für Wissenschaft f;­
und Forschung nach Anhörung der Klinik(Instituts)konferenz und des Fakul- ;;; 
tätskollegiums ein Ordentlicher oder Außerordentlicher Universitätsprofessor zu g" 
bestellen. Als Stellvertreter ist vom Bundesminister für Wissenschaft und For- Jq 
schung nach Anhörung der Klinik(Instituts)konferenz und des Fakultätskolle- 9 
giums ein Universitätslehrer zu bestellen. 

(5) Der Klinik- oder Institutsvorstand von in Klinische Abteilungen geglieder-
ten Kliniken oder Klinischen Instituten wird abweichend von § 50 Abs. 2 von der 
Klinik(Instituts)konferenz aus dem Kreis der Leiter der Klinischen Abteilungen 
für eine Funktionsperiode von fünf Jahren gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. 
Nach Maßgabe der Klinik(Instituts)ordnung sind ein oder zwei Stellvertreter 
des Klinik(Instituts)vorstandes aus dem Kreis der übrigen Leiter der Klinischen 
'Abteilungen, soweit dies nicht möglich ist, der weiteren Universitätslehrer der 
Klinik oder des Klinischen Instituts zu wählen. Sofern eine Klinik ,nur in zwei 
Klinische Abteilungen gegliedert ist, sind die Bestimmungen mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß der Leiter der Klinischen Abteilung, der nicht Klinikvorstand 
ist, diesen vertritt. Die Wahl des Klinik(Instituts)vorstandes (Stellvertreters) 
erfolgt durch die Klinik(Instituts)konferenz und bedarf nach Anhörung durch 
das Fakultätskollegium in seiner auf die Wahl nächstfolgenden Sitzung der 
Bestätigung durch den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, die 
zugleich die Bestellung, für die Funktionsdauer ist. Der jeweils bestellte Kli- N 

-.0 

504 der B
eilagen X

V
II. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
29 von 35

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Derzeitige Fassung: Neue Fassung: 

nik(Instituts)vorstand übt über seine Funktionsdauer hinaus die Geschäfte eines 
Klinik(Instituts)vorstandes bis zum Amtsantritt des neu bestellten Kiinik(Insti­
tuts)vorstandes aus. 

(6) Zum Leiter einer Klinischen Abteilung ist vom Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung nach Anhörung der Klinik(Instituts)konferenz und des 
Fakultätskollegiums ein Ordentlicher oder Außerordentlicher Universitätspro­
fessor zu bestellen. Als Stellvertreter ist vom Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung nach Anhörung der Klinik(Instituts)konferenz und des Fakul­
tätskollegiums ein Universitätslehrer zu bestellen. 

(7) Zum Klinik(Instituts)vorstand (Abs.4) oder zum Leiter einer Klinischen 
Abteilung (Abs. 6) kann ein Ordentlicher Universitätsprofessor oder ein Außer­
ordentlicher Universitätsprofessor, der auf Grund eines Besetzungsvorschlages 
mit den Namen der drei am besten geeigneten Kandidaten ernannt wurde, 
bestellt werden. 

V> 
o 

V> 

(8) Auf Grund eines mit Zweidrittelmehrheit gefaßten Beschlusses (Antrag auf ~ 
Abberufung) sowohl der Klinik(Instituts)konferenz als auch des Fakultätskolle- ~ 
giums kann dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung vorgeschlagen ~ 
werden, einen gemäß Abs. 5 bis 7 bestellten Klinik(Instituts)vorstand oder Leiter ~ 
einer Klinischen Abteilung aus den in § 16 Abs. 10 angeführten oder diesen JQ 
gleichzuhaltenden schwerwiegenden Gründen von der Leitung einer Klinik, g 
eines Instituts oder einer Klinischen Abteilung zu entheben. 

Klinik(Instituts)vorstand, Klinik(Instituts)konferenz, Leiter einer Klinischen 
Abteilung; Wirkungsbereich 

§ 54b. (1) Der Wirkungsbereich des Klinik(Instituts)vorstandes entspricht dem 
des § 51. Ihm obliegen alle die Leitung der Klinik oder des Klinischen Instituts 
betreffenden Aufgaben, soweit sie nicht im Falle einer GliederUng in Klinische 
Abteilungen den jeweiligen Leitern dieser Klinischen Abteilungen zukommen 
(Abs. 3). Ist die Klinik in Klinische Abteilungen gegliedert, übt der Klinikvor­
stand seine Weisungsrechte im Wege der Leiter der Klinischen Abteilungen aus. 
Die Leiter der Klinischen Abteilungen sind vom Weisungsrecht des Klinik(Insti­
tuts)vorstandes hinsichtlich ihrer Aufgaben als Leiter einer Abteilung oder son­
stigen Organisationseinheit der Krankenanstalt, der ihnen übertragenen Aufga­
ben im Rahmen des Gesundheitswesens sowie in den Angelegenheiten der For­
schung im Rahmen der Klinischen Abteilung ausgenommen. Im Falle der Glie­
derung der Klinik bzw. des Instituts in Klinische Abteilungen wird durch die 
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Derzeitige Fassung: Neue Fassung: 

Bestellung zum Klinikvorstand die Funktion des betreffenden Universitätspro­
fessors als Leiter ein~r Klinischen Abteilung nicht berührt. 

(2) Für die Funktion des Vorgesetzten (§ 51 Abs. 2 lit. f) für das Institutsper­
sonal unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen der §§ 40 Abs. 3 und 4, 41 
Abs. 3, 42 Abs. 4,'44 Abs. 3 und 45 Abs. 3 kommt dem Klinik(Instituts)vorstand 
von in Klinische Abteilungen gegliederten Kliniken und Instituten das unmittel­
bare Weisungsrecht gemäß Abs. 1 nur im Bereich der von ihm geleiteten Klini­
schen Abteilung zu. Die unmittelbare Vorgesetztenfunktion für alle übrigen Kli­
nischen Abteilungen obliegt dem jeweiligep Leiter derselben. 

(3) Dem Leiter einer Klinischen Abteilung obliegt neben den Aufgaben als 
Leiter einer Abteilung oder sonstigen Organisationseinheit der Krankenanstalt 
(§ 54 Abs. 5 Z 2) und der im obliegenden Verantwortung für die Ausübung des 
ärztlichen Berufes (§ 1 Abs: 2 Ärztegesetz) die Vorsorge für die Erfüllung aller 
der Klinischen Abteilung zugewiesenen Aufgaben (§ 54a Abs. 2). Insbesondere 
obliegt ihm die Vorsorge für die Ausübung der Lehr- und Unterrichtsbefugnis 
der zugeteilten Universitätslehrer sowie für die Benützung der Einrichtungen 
der Klinischen Abteilung für wissenschaftliche Arbeiten auf dem zum Wirkungs­
bereich der Klinischen Abteilung zählenden Gebieten der medizinischen Wissen­
schaft und Heilkunde sowie für die postpromotionelle Ausbildung, Weiterbil­
dung und die Fortbildung der der Klinischen Abteilung zugewiesenen Universi­
tätsassistenten (Ärzte). Er ist unmittelbarer Vorgesetzter der Bediensteten, die 
der von ihm geleiteten Klinischen Abteilung zugewiesen sind. Der Leiter der Kli­
,nischen Abteilung hat das Recht, an den Klinik(Instituts)vorstand und die Kli­
nik(lnstituts)konferenz Anträge auf Zuteilung von Personal und Sachmitteln zu 
stellen. 

(4) Der Wirkungsbereich der Klinik(Instituis)konferenz gemäß § 52 erstreckt 
sich auf Angelegenheiten der wissenschaftlichen Lehre und Forschung sowie der 
Universitätsverwaltung, jedoch ist die Klinik(Instituts)konferenz in Angelegen­
heiten, die auch die Krankenpflege und Krankenbehandlung berühren, berech­
tigt, Empfehlungen auszusprechen. 

(5) Bei der Erlassung der Klinik(Instituts)ordnung hat die Klinik(Insti­
tuts)konferenz insbesondere die Bestimmungen des § 54 Abs. 1, 5 und 10 zu 
beachten. Die Klinik(Instituts)konferenz ist nur berechtigt, die in § 53 Abs. 1 
lit. a und b bezeichneten Teile der Klinik(Instituts)ordnung zu erlassen. Die 
übrigen Teile der Klinik(Instituts)ordnung (§ 53 Abs. 1 lit. c-f) erläßt der Kli­
nik(Instituts)vorstand nach Herstellung des Einvernehmens mit den Leitern der 
Klinischen Abteilungen und nach Anhörung der Klinik(lnstituts)konferenz unter 
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Der z e i t i g e Fa s s u n g: 

§ 55. (1) Bei 'Erlassung der Klinikordnung hat die Institutskonferenz die 
Bestimmungen des § 54 Abs, 3 zu beachten. Die Institutskonferenz ist nur 
berechtigt, diejenigen Teile der Klinikordnung zu erlassen, durch die Angele­
genheiten der Krankenpflege und Krankenbehandlung nicht betroffen werden. 
Die. übrigen Teile der Klinikordnung erläßt der Klinikvorstand (Institutsvor­
stand) nach Anhörung der Institutskonferenz unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen des Krankenanstaltengesetzes. 

(2) Die Kliniken der Medizinischen Fakultäten sind in Krankenstationen und 
erforderlichenfalls in weitere Abteilungen im Sinne des § 48 zu gliedern. ' 

Neue Fassung: 

Bedachtnahme auf die Vereinbarung gemäß § 54 Abs. 5 sowie auf die Bestim­
mungen der Anstaltsordnung der Krankenanstalt. Sofern Kliniken oder Klini­
sche Institute in Klinische Abteilungen gegliedert sind, hat die Klinik(Insti­
tuts)ordnung die Abhaltung regelmäßiger, wenn möglich wöchentlicher, Arbeits­
konferenzen aller Leiter (Stellvertreter) der Klinischen Abteilungen mit dem Kli­
nikvorstand (Stellvertreter) vorzusehen. Die Klinik(Instituts)ordnung bedarf der 
Genehmigung durch das Fakultätskollegium und den Bundesminister für Wis­
senschaft und Forschung. 

Fachbereich 

..., 
N 

§ 55. (1) Die Kliniken und Institute an Medizinischen Fakultäten können nach 
Maßgabe der Systematik der ihnen anvertrauten Gebiete der Forschung und 
Lehre sowie der Krankenpflege und Krankenbehandlung zu Fachbereichen 
zusammengefaßt werden. Die Errichtung von Fachbereichen erfolgt auf Antrag 
oder nach Anhörung des Fakultätskollegiums durch den Bundesminister für V1 

Wissenschaft und Forschung. Anläßlich der Errichtung eines Instituts oder einer, ~ 
Klinik ist vom Fakultätskollegium im Rahmen des Anhörungsverfahrens auch ~ 
darüber eine Aussage zu treffen, ob und welchem Fachbereich diese Klinik oder ;;; 
dieses Institut zugewiesen werden soll. ~ 

!l> 

(2) Soweit der Fachbereich auch organisatorische Aufgaben der Krankenan- g 
stalt zu besorgen hat, ist dies gemäß § 54 Abs. 5 zu vereinbaren. 

(3) Organe des Fachbereichs sind der Fachbereichsvorsitzende und die Fach­
bereichskonferenz. Der Fachbereichsvorsitzende wird von der Fachbereichskon­
ferenz aus dem Kreis der dem Fachber.eich angehörenden Ordentlichen und 
Außerordentlichen Universitätsprofessoren für eine Funktionsdauer von zwei 
Jahren gewählt; eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Fachbereichskonfe­
renz wird aus den Klinik- und Institutskonferenzen der Kliniken und Institute 
des Fachbereichs gebildet. Wenn solchermaßen die Fachbereichskonferenz eine 
Mitgliederzahl von ~ehr als fünfzig erreicht, hat das Fakultätskollegium die 
Zusammensetzung der Fachbereichskonferen,z durch Delegierte der Klinik- und 
Institutskonferenzen unter Wahrung der Zusammensetzung gemäß § 50 Abs. 3 
und 7 zu beschließen. Dieser Beschluß bedarf zu seiner Gültigkeit einer Zwei­
drittelmehrheit und der Genehmigung durch den Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung. 

(4) Der Fachbereichsvorsitzende ist gleichzeitig Vorsitzender der Fachbe-­
reichskonferenz. Ihm obliegt die Vertretung des Fachbereiches, die Führung der 
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Derzeitige Fassung: 

Gemeinsame Einrichtungen von Instituten 

. § 56. (1) Zur Unterstützung der Tätigkeit zweier oder mehrerer Institute, ins­
besondere zur Gewährleistung der interdisziplinären wissenschaftlichen Zusam-

Neue Fassung: 

laufenden Geschäfte und 'Erledigung dringlicher Angelegenheiten sowie die 
Vollziehung der Beschlüsse der Fachbereichskonferenz. Im Rahmen der 
Beschlüsse der Fachbereichskonferenz hat der Fachbereichsvorsitzende ein Wei­
sungsrecht gegenüber den Kliniken und Instituten, den Abteilungen und Klini­
schen Abteilungen des Fachbereiches in bezug auf Fragen des Unterrichts und 
der ärztlichen Ausbildung. Der Vorsitzende der Fachbereichskonferenz kann 
Mitglieder der Fachbereichskonferenz beauftragen, ihn bei der Erledigung 
bestimmter ihnen übertragener Aufgaben zu unterstützen. 

(5) Die Fachbereichskonferenz hat in allen übrigen Angelegenheiten, die den 
Wirkungsbereich der an ihr beteiligten Kliniken und Institute betreffen und den 
Bereich einer Klinik oder eines Institutes übersteigen, beratende Funktion. Die 
Fachbereichskonferenz hat von sich aus oder auf Ersuchen anderer Kollegialor­
gane das Recht, in all diesen Angelegenheiten eine Stellungnahme abzugeben. 
Während der Sitzung der Fachbereichskonferenz haben im Rahmen der Tages­
ordnung alle Mitglieder das Recht, von den Klinik(Instituts)vorständen und den 
Leitern von Klinischen Abteilungen Auskünfte über alle ihren Fachbereich 
betreffenden Angelegenheiten zu verlangen. Sofern es der Einfachheit und Spar­
samkeit der Verwaltung' dient, kann ein 1,'eil der Bürogeschäfte vom administra­
tiven Apparat derjenigen Klinik oder desjenigen Instituts, dem der Vorsitzende 
angehört, durchgeführt werden; dies ist bei der Vergabe ordentlicher Dotatio­
nen zu berücksichtigen. 

(6) Die Fachbereichskonferenz hat eine Fachbereichsordnung zu erstellen; sie 
bedarf der Genehmigung durch das Fakultätskollegium sowie den Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung. Die Fachbereichsordnung hat nach Maß­
gabe der bestehenden Gesetze insbesondere nähere Bestimmungen über die 
Koordinierung der ärztlichen Weiterbildung und Fortbildung der im betreffen­
den Fachbereich tätigen Ärzte zu enthalten. Weiters hat die Fachbereichsord­
nung den Unterrichtsc und Prüfungsbetrieb nach den Richtlinien der Studien­
kommission sicherzustellen. Die Fachbereichsvorsitzenden sind der Studienkom­
mission mit beratender Stimme beizuziehen. 

Gemeinsame Einrichtungen von Kliniken und Instituten an Medizinischen 
. , Fakultäten 

§ 56. (1) An Medizinischen Fakultäten können auf Antrag oder nach Anhö­
rung des Fakultätskollegiums vom Bundesminister für Wissenschaft und For-

\J) 

o 
~ 

0-
("1) ... 
t:d 
~. 

af 
("1) 

::s 

VJ 
VJ 

504 der B
eilagen X

V
II. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
33 von 35

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Derzeitige Fassung: 

menarbeit, ferner auch zur Bereitstellung, Instandhaltung und möglichst ratio­
nellen Ausnützung größerer und kostspieliger Apparate und Geräte und zur 
Durchführung von Forschungsvorhaben können gemeinsame Institutseinrich­
tungen errichtet werden. § 46 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(2) Derartige Einrichtungen können auch zur Unterstützung der Lehr- und 
Forschungstätigkeit von Instituten mehrerer Universitäten errichtet werden. Die 
Aufgaben der zuständigen Kollegialorgane hat in diesem Fall eine bevollmäch­
tigte Kommission, die aus Vertretern aller beteiligten Kollegialorgane zusam­
menzusetzen ist, zu übern'ehmen. 

(3) Zum Vorstand gemeinsamer Institutseinrichtungen sind vom Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung nach Anhörung der Institutskonferenzen 
der beteiligten Institute fachzuständige Universitätslehrer oder sonstige Mitar­
beiter im wissenschaftlichen Betrieb zu bestellen. 

§ 95. (2) Jedes für den Bereich der Rechtsfähigkeit gemäß § 2 Abs. 2 verfü­
gungsberechtigte Universitätsorgan hat den Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung jährlich über Inhalt und Umfang der Aktivitäten im Rahmen des 
§ 2 Abs. 2 zu berichten. 

(3) Der Universitätsdirektor hat in Abständen von drei Jahren dem obersten 
Kollegialorgan und dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung einen 
Arbeitsbericht über die Durchführung der im § 79 Abs. 2 aufgezählten Aufgaben 
vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere auch die durch die Anwendung 
moderner technischer Hilfsmittel gewonnenen Informationen (§ 79 Abs. 2 lit. i) 
zu enthalten. 

Neue Fassung: 

schung Gemeinsame Einrichtungen von Kliniken und Instituten für besondere 
Zwecke der medizinischen Forschung und Lehre oder Ausübung des ärztlichen 
Berufes (§ 1 Abs. 2 Ärztegesetz) unter Bedachtnahme auf nachfolgende Bestim­
mungen errichtet werden. Zum Vorstand (Stellvertreter) solcher Gemeinsamer 
Einrichtungen ist vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung auf 
Antrag oder-nach Anhörung der beteiligten Klinik(Instituts)konferenzen sowie 
des Fakultätskcillegiums ein fach zuständiger Universitätslehrer oder sonstiger 
Mitarbeiter im wissenschaftlichen Betrieb zu bestellen; die Bestellung kann auch 
zeitlich befristet erfolgen. 

(2) Das Fakultätskollegium hat für jede dieser Einrichtungen eine bevollmäch­
tigte Kommission einzurichten, die aus Vertretern aller beteiligten Kollegialor­
gane zusammengesetzt ist und die die Aufgaben der zuständigen Kollegialor­
gane zu übernehmen hat. 

§ 95. (2) An Medizinischen Fakultäten haben die Arbeitsberichte der Kliniken 
und Institute die Arbeitsberichte von allenfalls errichteten Klinischen Abteilun­
gen zu enthalten. Allen Arbeitsberichten ist eine statistische Übersicht über die 
Leistungen in der Krankenpflege und Patientenversorgung anzuschließen; hiebei 
ist eine vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung allenfalls vorgege­
bene Systematik anzuwenden. Die Arbeitsberichte sipd abweichend von Abs. 1 
zunächst dem Fakultätskollegium zur Stellungnahme vorzulegen, in der -y.reite­
ren Folge, allenfalls mit einer Stellungnahme des Fakuhätskollegiums, dem ober­
sten Kollegialorgan und dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
zuzuleiten. 

(3) Zur Bewertung des Arbeitsberichtes der Klinik (des Institutes) oder des 
darin enthaltenen Arbeitsberichtes ei'ner Klinischen Abteilung kann über Antrag 
des Klinik(Instituts)vorstandes, des Leiters einer Klinischen Abteilung, der Kli­
nik(Instituts)konferenz oder der Fachbereichskonferenz das Fakultätskollegium 
eine nicht bevollmächtigte Kommission einsetzen. Diese Kommission hat minde­
stens zwei Gutachter zu bestellen. Einer der Gutachter hat ein Klinik(Insti~ 
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Der z e i t i g e Fa s s u n g: Neue Fassung: 

tuts)vorstand oder Leiter einer Klinischen Abteilung einer anderen Medizini­
schen Fakultät Österreichs oder des Auslandes zu sein. Der zweite Gutachter ist 
aus der eigenen Fakultät zu bestellen, muß jedoch einer anderen Klinik oder 
einem anderen Institut angehören. Ihr(e) Gutachten unterliegt (unterliegen) der 
Würdigung der Kommission, die das (die) Gutachten zugleich mit ihrer Würdi­
gung dem Fakultätskollegium vorzulegen hat. 
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